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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 
Die Anumar GmbH plant die Errichtung einer rd. 4,5 ha großen Freiflächenphotovoltaikanlage 
(PV-FFA) in Werne innerhalb eines gem. § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB dafür im baulichen Außenbereich 
privilegierten Bereichs am Ostrand der A 1 und nördlich der Anschlussstelle Hamm-
Bockum/Werne (AS 80). Die Planungen sollen anteilig innerhalb des Flurstücks 7 der Flur 17, Ge-
markung Werne-Stadt umgesetzt werden. Das Flurstück (Gesamtfläche ca. 6,1 ha) wird derzeit 
als Acker genutzt und ist von Wald und Gehölzreihen umschlossen (siehe Abb. 1-1). 

 
Abb. 1-1: Lage des Vorhabenbereichs im Luftbild 

Insgesamt zeigen die mit Modulen bestandenen Flächen der nachstehend berücksichtigten Pla-
nungen im Ergebnis bereits erfolgter Abstimmungen mit dem Straßenbaulastträger bzw. dem zu-
ständigen Fernstraßenbundesamt einen Abstand von 20 m zur zukünftigen Fahrbahnkante des 
geplanten 6-streifigen Ausbaus der A 1. Das Flurstück 7 soll im Sinne der Privilegierung ab der 
Fahrbahnkante des in Kürze geplanten Ausbaus der A 1 bis zu 200 m nach Osten für die Errichtung 
der PV-FFA genutzt werden. Die verbleibenden Teilflächen des insgesamt ca. 6,1 ha großen Flur-
stücks 7 sollen der Eingrünung sowie der Zuwegung der Anlage dienen. 

Nachstehend erfolgt eine kurze Beschreibung und Erläuterung der Einzelkomponenten des Vor-
habens bzw. der Errichtung der PV-FFA und der dafür relevanten und im Weiteren bzgl. der jewei-
ligen Wirkfaktoren zu berücksichtigenden Teilaspekte. Zusätzlich ist bei diesen Ausführungen zu 
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beachten, dass vorhabenunabhängig im Bereich der Planungen die A 1 künftig 6-streifig ausge-
baut werden soll, sodass innerhalb des Vorhabenbereichs Teilbereiche ausgespart und nicht von 
Modulen bestanden sind, um einen für den Ausbau erforderlichen Arbeitsstreifen zu gewähren. 
Auch wird der 200-m-Korridor der Privilegierungsflächen für PV-FFA im Sinne des BauGB ab die-
sem zukünftigen äußeren Rand der Fahrbahn angesetzt. 

Weiterhin verläuft durch das vom Vorhaben betroffene Flurstück eine Gasleitung. Diese wird 
ebenfalls freigehalten. Diese freizuhaltenden Bereiche werden – wie auch die Flächen zwischen 
und unter den Modulen – mit einer geeigneten artenreichen Wiesensaatgutmischung eingesät 
und künftig nur noch extensiv genutzt (ohne Düngung, Pflegeumbruch und den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln). Es ergibt sich somit ein Korridor innerhalb der PV-FFA, welcher im Vergleich 
zur intensiv landwirtschaftlichen Bestandssituation deutlich höherwertige, künftig extensiv ge-
nutzte Biotopstrukturen zeigen wird. 

ANLAGENDETAILS 

◼ Die PV-FFA soll östlich der A 1 in einem 200-m-Abstand zum künftigen äußeren Fahrbahnrand 
der A 1 auf dem Flurstück 7 tlw. der Flur 17, Gemarkung Werne-Stadt errichtet werden (siehe 
Abb. 1-2).  

◼ Die Erschließung erfolgt im Osten des Vorhabenbereichs mit Anschluss an die hier bereits be-
stehende Straße „Katharinenweg“. 

◼ Eine Baustellenandienung wird ebenfalls über vorhandene Straßen erfolgen, sodass keine 
temporären Baustraßen außerhalb des Vorhabenbereichs erforderlich werden. 

◼ Die für die Trafostationen erforderlichen Flächenbeanspruchungen, die eine Versiegelung er-
fordern, reduzieren sich für die Gesamtanlage auf 20 m² (dies entspricht unter 1 % der Ge-
samtfläche der geplanten PV-FFA). 

◼ Übrige Nebenanlagen reduzieren sich auf eine erforderliche Feuerwehrstellfläche und die Zu-
wegung, die lediglich teilversiegelt in den östlichen Randbereichen des Vorhabenbereichs her-
gestellt werden. Diese erfordern für die Befahrbarkeit den Einbau einer Schotterschicht. 

◼ Die Ständer für die Module werden in den Boden gerammt, sodass diese ebenfalls keine Ver-
siegelungen auslösen. Fundamente werden nicht benötigt. 

◼ Die Module werden in Süd-Richtung ausgerichtet. Die Neigung der Modulflächen beträgt 15 ° 
gegenüber der Horizontalen, die Unterkante der Modulfläche liegt bei ca. 90 - 100 cm über der 
Geländeoberkante. Die Oberkante der Modulfläche hat demnach eine Höhe von ca. 2,50 m. 

◼ Gemäß dem Belegungsplan ist eine Anordnung der Modultische in Reihen mit einem Reihen-
abstand von 2,10 m vorgesehen. 

◼ Die Flächen zwischen und unter den Modulen werden zukünftig mit einer geeigneten, artenrei-
chen Wiesensaatgutmischung (Regiosaatgut mit einem Kräuteranteil von mind. 30 %) einge-
sät und nur noch extensiv genutzt – ohne Düngung, Pflegeumbruch und den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln. 

◼ Es erfolgt keine Beleuchtung der Anlage. 
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◼ Erforderliche Zaunanlagen werden „transparent“ als Niederwildzaun ohne Plastikgeflecht er-
richtet. Die Einzäunung wird kleintierdurchlässig mit 20 cm Bodenabstand durchgeführt. In 
den Ecken der Zäunung werden zudem „Rehdurchschlüpfe“ installiert, um die Anlage für Wild-
tiere durchlässig zu gestalten. 

◼ Eine Eingrünung der PV-FFA ist unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen umliegenden 
Gehölzstrukturen im Osten des Flurstücks geplant, sodass die Gesamtanlage künftig von allen 
Seiten eingegrünt ist. Die Pflanzmaßnahmen dienen der Einbindung der Anlage in den Raum 
unter landschaftlichen Aspekten und sind eine im Ergebnis der Auswirkungsprognose zwin-
gend umzusetzende Maßnahme zur Konfliktminderung für vorhabenbezogenen Auswirkungen 
auf die Landschaft (siehe LBP im Kap. 9.3.2). 



ANUMAR GMBH 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Werne 
Artenschutzbeitrag 

 
13 

 

 
Abb. 1-2: Modullayout PV-FFA Werne (ANUMAR GMBH 2026) 

Für das beschriebene Vorhaben ist ein Artenschutzbeitrag (ASB) zu erstellen. Dieser dient der Be-
rücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG), mit denen die europarechtlichen Vorgaben in nationales Recht umgesetzt wurden. 
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Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG wird 
geprüft, ob das Planvorhaben mit den gesetzlichen Vorgaben des BNatSchG vereinbar ist. Gemäß 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG bezieht sich diese Prüfung auf die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
und die europäischen Vogelarten. Im vorliegenden Artenschutzbeitrag werden die Ergebnisse do-
kumentiert und zusammenfassend dargestellt. 
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2 GRUNDLAGEN 

2.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
Gemäß dem § 44 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) besteht die aus Art. 12 der 
FFH-Richtlinie (FFH-RL) und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie (V-RL) abgeleitete Rechtspflicht, die 
Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren ent-
sprechend den europäischen Bestimmungen zu prüfen. Die Prognose der artenschutzrechtli-
chen Tatbestände erfolgt durch Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG. 
Hierzu zählen die Zugriffsverbote nach Abs. 1, wie sie nachfolgend zitiert werden: 

„(1) Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören  

(Zugriffsverbote).“ 

Der Verbotstatbestand der Tötung (Nr. 1) umfasst sämtliche Aktivitäten, welche den Tod, die Ver-
letzung oder den Fang eines Tieres zur Folge haben. Eine Tötung kann auch vorliegen, wenn durch 
eine Handlung der Tod nicht unmittelbar herbeigeführt wird, aber praktisch unvermeidbar ist. Der 
Verbotstatbestand ist auf das Individuum bezogen und – soweit möglich und verhältnismäßig – 
zu vermeiden.  

Unabwendbare Tierkollisionen, wie sie sich durch zufälliges Hineinlaufen oder Hineinfliegen ein-
zelner Individuen in den vorhabenbedingten Gefahrenbereich (Verkehr, Windräder, Freileitungen 
etc.) ergeben können, sind als allgemeines Lebensrisiko anzusehen. Das Tötungsverbot ist in die-
ser Konstellation erst dann gegeben, wenn sich das Tötungsrisiko vorhabenbedingt in signifikan-
ter Weise erhöht (vgl. § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG). Vergleichbares gilt auch für Bautätigkei-
ten.  
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Wird das baubedingte Tötungsrisiko durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle des 
allgemeinen Lebensrisikos, dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin unterliegen, gesenkt, 
kann nach dem Maßstab praktischer Vernunft keine weitergehende artenschutzrechtliche Ver-
antwortlichkeit bestehen1. Das artenschutzrechtliche Tötungsverbot ist auch in diesem Fall nicht 
erfüllt. 

Eine erhebliche Störung (Nr. 2) im artenschutzrechtlichen Sinne setzt voraus, dass eine Einwir-
kung auf das Tier erfolgt, die von diesem als negativ wahrgenommen wird. Bau- oder betriebsbe-
dingt kann dies insbesondere durch Beunruhigungen und Scheuchwirkungen, z. B. infolge von 
Bewegung (Bautätigkeiten), Lärm, Licht oder Erschütterungen eintreten.  

Dabei sind lediglich solche Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population 
auswirken, als erheblich einzustufen, sodass der Verbotstatbestand erfüllt wird. Der Begriff der 
lokalen Population ist rechtlich nicht eindeutig definiert und im artenschutzrechtlichen Kontext 
von rein biologischen Populationsbegriffen zu unterscheiden. Die LANA (2010) definiert die lokale 
Population in Anlehnung an Kiel (2007, S. 17.) als „eine Gruppe von Individuen einer Art, die eine 
Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zusammenhängenden Le-
bensraum gemeinsam bewohnen.“ Lokale Populationen sind i. d. R. artspezifisch und unter Be-
rücksichtigung der Gegebenheiten des Einzelfalls abzugrenzen. 

„Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist immer dann anzunehmen, 
wenn sich als Folge der Störung die Größe oder der Fortpflanzungserfolg der lokalen 
Population signifikant und nachhaltig verringert. Bei häufigen und weit verbreiteten 
Arten führen kleinräumige Störungen einzelner Individuen im Regelfall nicht zu einem 
Verstoß gegen das Störungsverbot. Demgegenüber kann bei landesweit seltenen Ar-
ten mit geringen Populationsgrößen eine signifikante Verschlechterung bereits dann 
vorliegen, wenn die Fortpflanzungsfähigkeit, der Bruterfolg oder die Überlebenschan-
cen einzelner Individuen beeinträchtigt oder gefährdet werden“. (LANA 2010) 

Das Beschädigungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Nr. 3) betrifft alle Orte im Ge-
samtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des Fortpflanzungsgeschehens benötigt werden, 
bzw. die Orte, die regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufgesucht werden. Nahrungs- und Jagd-
bereiche unterliegen zunächst nicht diesem Verbotstatbestand. Eine Beschädigung dieser Berei-
che kann jedoch dann den Tatbestand erfüllen, wenn es durch die Beschädigung zu einem Funk-
tionsverlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kommt. 

Entscheidend für das Vorliegen einer Beschädigung ist die Feststellung, dass eine Verminderung 
des Fortpflanzungserfolgs oder der Ruhemöglichkeiten wahrscheinlich ist, was sowohl unmittel-
bare materielle Verluste bzw. Beeinträchtigungen der Fortpflanzungs- und Ruhestätte als auch 
Funktionsverluste durch dauerhafte mittelbare Beeinträchtigungen wie Lärm oder Erschütterun-
gen einschließt, wenn dadurch die Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte nachhaltig be-
einträchtigt wird bzw. entfällt. 

 
1  BVerwG, Urt. v. 8.1.2014 – 9 A 4/13 –, juris, RdNr. 99 
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Auch Beeinträchtigungen essenzieller Nahrungs- und Jagdbereiche können das Eintreten der Ver-
botstatbestände auslösen, wenn beispielsweise die Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätte hierdurch nicht mehr erfüllt wird. 

Um unter den Schutz der Vorschrift zu fallen, müssen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht 
dauerhaft von Individuen der jeweiligen Art genutzt werden. Erfolgt die Nutzung regelmäßig, so 
greift das Verbot auch in Zeiten, in denen die Lebensstätte nicht genutzt wird. Die Beseitigung von 
Bäumen, welche im Sommer regelmäßig als Fledermausquartier oder Horstplatz genutzt werden, 
erfüllt somit auch dann den Verbotstatbestand, wenn die Fällung im Winter erfolgt.  

Bei nicht standorttreuen Arten, die ihre Lebensstätten regelmäßig wechseln und nicht erneut nut-
zen, ist die Zerstörung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte außerhalb der Nutzungszeiten da-
gegen kein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Vorschriften. 

Der Verbotstatbestand der Zerstörung oder Beschädigung der Pflanzen sowie ihrer Wuchsstand-
orte (Nr. 4) umfasst neben den verschiedenen Entwicklungsformen auch den unmittelbaren Le-
bensbereich der Pflanze einschließlich der für ihre Erhaltung erforderlichen Standortfaktoren. Be-
einträchtigungen können sich mithin nicht nur durch direkte Flächeninanspruchnahme, sondern 
auch durch indirekte Beeinträchtigungen wie Grundwasserabsenkungen oder Eutrophierung er-
geben. 

Da das geplante Vorhaben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung unterliegt, greifen die 
Sonderregelungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG. Demnach sind für nach § 15 Abs. 1 BNatSchG un-
vermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 
oder Abs. 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, die zuvor erläu-
terten Verbotstatbestände auf die europäisch geschützten Arten beschränkt. Zu berücksichtigen 
sind die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie sämtliche wild lebende europäischen Vo-
gelarten. Die übrigen, lediglich national geschützten Arten sind im Rahmen der Eingriffsregelung 
zu behandeln. Zudem liegt ein Verstoß gegen 

1) das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung 
durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der 
betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der ge-
botenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen vermieden werden kann, 

2) das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädi-
gung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Tiere 
oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den 
Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden 
und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3) das Verbot nach Abs. 1 Nr. 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
erfüllt wird. 
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Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG können – soweit erforderlich – auch vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen festgesetzt werden. Mithilfe dieser sog. CEF-Maßnahmen (continuous ecological functi-
onality-measures) kann gewährleistet werden, dass trotz Beschädigung oder Zerstörung die öko-
logische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang ununter-
brochen und in vollem Umfang weiterhin erfüllt wird. 

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG können zuständige Behörden von den Verboten des § 44 BNatSchG 
im Einzelfall Ausnahmen zulassen: 

1. „zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-
schaftlicher Schäden,  

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,  

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken die-
nende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung,  

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 
Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Auswir-
kungen auf die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.“ 

Voraussetzungen für solch eine Ausnahme sind jedoch, dass keine zumutbaren Alternativen ge-
geben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, so-
weit nicht Art. 16 Abs. 1 FFH-RL weitergehende Anforderungen enthält. Art. 16 Abs. 3 FFH-RL und 
Art. 9 Abs. 2 V-RL sind zu beachten. 

Wenn die Durchführung der Vorschrift zu einer unzumutbaren Belastung führen würde, kann eine 
Befreiung nach § 67 BNatSchG von den Verboten des § 44 beantragt werden. Diese Regelung be-
zieht sich jedoch auf seltene Einzelfälle. 

2.2 PRÜFVERFAHREN 
Das Prüfverfahren orientiert sich an der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen 
Vorschriften zur Umsetzung der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie zum Artenschutz bei 
Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) (MKULNV NRW 2016). 

STUFE I: VORPRÜFUNG 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei welchen Arten 
artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Um dies beurteilen zu können, sind verfügbare 
Informationen zum betroffenen Artenspektrum einzuholen. Vor dem Hintergrund des Vorhaben-
typs und der Örtlichkeit sind alle relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. Nur 
wenn artenschutzrechtliche Konflikte möglich sind, ist für die betreffende Art eine vertiefende 
Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II erforderlich. 
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STUFE II: VERTIEFENDE PRÜFUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE 

Hier werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen und ggf. 
ein Risikomanagement konzipiert. Anschließend wird geprüft, ob und bei welchen Arten trotz die-
ser Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote verstoßen wird. 

STUFE III: AUSNAHMEVERFAHREN 

In dieser Stufe wird geprüft, ob mindestens eine der Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 
S. 1 Nr. 1 bis 5 BNatSchG vorliegt, andere zumutbare Alternativen nicht gegeben sind, sich der 
Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert und insofern eine Ausnahme von 
den Verboten zugelassen werden kann. 

2.3 ARTENSPEKTRUM 

2.3.1 ERMITTLUNG DER PLANUNGSRELEVANTEN ARTEN 

Für die Berücksichtigung des Artenschutzes sind bei Planungs- und Zulassungsverfahren die all-
gemeinen Vorgaben des § 44 BNatSchG ausschlaggebend. Demnach ist das Artenschutzregime 
auf folgende Arten beschränkt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG): 

◼ Arten gemäß Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) 

Bei den im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannten Arten handelt es sich um seltene und 
schützenswerte Arten, die unter einem besonderen Rechtsschutz der EU stehen. Der beson-
dere Artenschutz gilt hier auch außerhalb von FFH-Gebieten. Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 
BNatSchG zählen sie zu den streng geschützten Arten. 

◼ Europäische Vogelarten 

Zu den europäischen Vogelarten zählen nach der Vogelschutz-Richtlinie alle in Europa heimi-
schen, wild lebenden Vogelarten. Grundsätzlich sind alle europäischen Vogelarten besonders 
geschützt, einige aufgrund der BArtSchV oder der EG-ArtSchV auch streng geschützt (z. B. alle 
Greifvögel und Eulen). 

◼ Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufgeführt sind 

Eine entsprechende Rechtsverordnung liegt derzeit nicht vor. 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK NRW) hat hierzu eine 
landesweite naturschutzfachlich begründete Auswahl aus den dargestellten streng geschützten 
Arten und europäischen Vogelarten getroffen, die bei einer Artenschutzprüfung im Sinne einer 
„Art-für-Art-Betrachtung“ einzeln zu bearbeiten sind (LANUK NRW 2025 a). Diese Arten werden in 
Nordrhein-Westfalen „planungsrelevante Arten“ genannt. Sie setzen sich zusammen aus: 

◼ Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die seit dem Jahr 2000 mit rezenten, bodenständigen Vor-
kommen in Nordrhein-Westfalen vertreten sind. Im Fall von Durchzüglern oder Wintergästen 
kommen nur solche Arten in Frage, die in NRW regelmäßig auftreten.  
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Arten, die aktuell als verschollen oder ausgestorben gelten oder nur sporadisch als Zuwande-
rer oder Irrgäste vorkommen, werden ausgeschlossen (ebd.). 

◼ Europäische Vogelarten, für die besondere Vogelschutzgebiete auszuweisen sind. Hierzu zäh-
len alle Arten, die in Anhang I der V-RL aufgeführt sind (z. B. vom Aussterben bedrohte oder 
gegenüber Lebensraumveränderungen empfindliche Arten), sowie Zugvogelarten nach Art. 4 
Abs. 2 V-RL. Neben diesen Arten sollten ebenso alle streng geschützten Vogelarten bei der Ar-
tenschutzprüfung berücksichtigt werden. Unter den restlichen Vogelarten wurden alle Arten 
als planungsrelevant eingestuft, die in der Roten Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in 
Nordrhein-Westfalen einer der Gefährdungskategorien 1, R, 2, 3 zugeordnet wurden, sowie 
alle Koloniebrüter. Für alle der genannten Arten gilt analog zu den streng geschützten Arten, 
dass es sich um rezente, bodenständige Vorkommen beziehungsweise um regelmäßige 
Durchzügler oder Wintergäste handeln muss. Ausgeschlossen wurden daher ausgestorbene 
oder verschollene Arten sowie sporadische Zuwanderer oder Irrgäste.  

Einzelne Arten des Anhangs IV der FFH-RL und einige europäische Vogelarten, die aktuell nicht 
zu den planungsrelevanten Arten zählen, sind entweder in Nordrhein-Westfalen ausgestorbene 
Arten, Irrgäste oder sporadische Zuwanderer. Solche unsteten Vorkommen können bei der Ent-
scheidung über die Zulässigkeit eines Vorhabens sinnvollerweise keine Rolle spielen. Oder es 
handelt sich um „Allerweltsarten“ mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer 
großen Anpassungsfähigkeit (z. B. Amsel, Buchfink, Kohlmeise usw.). Im Regelfall kann bei die-
sen Arten davon ausgegangen werden, dass nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen wird; d. h., dass keine erheblichen Störungen der lokalen Population, keine Beein-
trächtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verlet-
zungen oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko ausgelöst werden. 

Alle nicht planungsrelevanten Arten werden im Rahmen des Artenschutzbeitrages grundsätzlich 
nicht vertiefend betrachtet. Dennoch müssen sie im Rahmen des Planungs- oder Zulassungsver-
fahrens zumindest pauschal berücksichtigt werden. 

Aufgrund der weiten Verbreitung und der ubiquitären Lebensweise vieler nicht-planungsrelevan-
ter Vogelarten kann davon ausgegangen werden, dass diese Gruppe von Arten (Allerweltsarten) 
in nahezu jedem Lebensraum vorkommt. Dies bedeutet, dass der Eintritt von artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbeständen in Form einer Verletzung oder Tötung von Individuen i. S. d. § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG bei der Umsetzung von Bauvorhaben während der Brutzeit nicht ausgeschlossen 
werden kann. Andernfalls ist das Nichtvorliegen der Verbotstatbestände für diese Arten in geeig-
neter Weise im Artenschutzbeitrag bzw. den Verfahrensunterlagen zu dokumentieren. Eine ent-
sprechende allgemeine Begründung wird bei der Zusammenfassung der Prüfergebnisse explizit 
erfolgen. Ist der Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen aufgrund der potenziell 
für diese Arten als Fortpflanzungs- und Ruhestätte und/oder anteiliges Nahrungshabitat beste-
henden Eignung der von den Planungen betroffenen Strukturen nicht sicher auszuschließen, so 
sind geeignete Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen. Diese lassen sich überwiegend bereits 
durch die Berücksichtigung einer auf Kernbrut- und Aufzuchtzeiten abgestimmten Baufeldfreima-
chung realisieren. Die im Rahmen dieses Artenschutzbeitrags formulierte Vermeidungsmaß-
nahme greift ebenfalls für ungefährdete Arten (siehe Kap. 5). Darüber hinaus erfolgt eine 
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ausführliche Auswirkungsprognose des Vorhabens auf ungefährdete Arten zum Ausschluss ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG in Kap. 5.2.2 des LBP. 

2.3.2 BERÜCKSICHTIGUNG SONSTIGER ARTVORKOMMEN 

Auf Grundlage des Umweltschadensgesetzes (USchadG) können im Falle eines Umweltscha-
dens bestimmte Informations-, Gefahrenabwehr- und Sanierungspflichten auf den Verantwortli-
chen zukommen. Als eine Schädigung im Sinne des Gesetzes wird jeder Schaden verstanden, der 
erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Erhal-
tungszustands der nachfolgend genannten Lebensräume und Arten hat. Gegenstand des 
USchadG sind die Arten der Anhänge II und IV der FFH-RL, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der 
Arten des Anhangs IV der FFH-RL, die Vogelarten des Anhangs I sowie des Art. 4 Abs. 2 (regelmä-
ßig auftretende Zugvogelarten) der Vogelschutzrichtlinie sowie deren Lebensräume.  

Dabei werden im Untersuchungsgebiet vorkommende, nicht-planungsrelevante „Allerweltsar-
ten“ (vgl. Kap. 2.3.1) nicht im Rahmen dieses Artenschutzbeitrags vertieft betrachtet, sondern 
werden im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung innerhalb des LBP in Kap. 4.4.2 und 5.2.2 
entsprechend berücksichtigt. Sofern darunter auch besonders geschützte Arten sind (z. B. unge-
fährdete Brutvögel), können, wie bereits in Kap. 2.3.1 beschrieben, bauzeitliche Konflikte mit den 
Zugriffsverboten nach § 44 BNatSchG i. d. R. mit einfachen, pauschalen Vermeidungsmaßnah-
men (z. B. Bauzeitenregelungen) vermieden werden. Entsprechende Maßnahmen werden bei Be-
darf innerhalb des LBP definiert und decken sich im Wesentlichen mit der in Kap. 5 beschriebe-
nen Maßnahme, da diese für alle Arten konfliktvermeidend wirksam ist. 

Eine Berücksichtigung der übrigen Arten erfolgt weitgehend im Rahmen dieses Artenschutzbei-
trags. 

2.4 VERWENDETE DATENGRUNDLAGEN 

2.4.1 FACHINFORMATIONSSYSTEM „GESCHÜTZTE ARTEN 
IN NORDRHEIN-WESTFALEN“ 

In NRW hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW (LANUK NRW) im Rahmen des 
Fachinformationssystems (FIS) „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ als Hilfestellung alle 
verfügbaren Informationen über das Vorkommen von planungsrelevanten Arten in Nordrhein-
Westfalen ausgewertet und bereitet diese auf der Ebene von Messtischblatt-Quadranten (MTB-
Q) auf. Die Datengrundlage beruht vorwiegend auf dem Fundortkataster NRW sowie auf ergän-
zenden Rasterkartierungen aus publizierten Daten. Für jeden MTB-Q wird so eine aktuelle Liste 
aller im Bereich des MTB-Q nach dem Jahr 2000 nachgewiesenen planungsrelevanten Arten er-
zeugt. Kombiniert mit einer Auswertung nach Lebensraumtypen lässt sich ermitteln, in welchen 
Lebensräumen welche planungsrelevanten Arten im jeweiligen MTB-Q grundsätzlich zu erwarten 



ANUMAR GMBH 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Werne 
Artenschutzbeitrag 

 
22 

 

sind. Die MTB werden auf Grundlage des TK25-Rasters (Topographische Karte im Maßstab 
1 : 25 000) erstellt. Diese in Anlage 1 beigefügte Übersicht wurde zur Ermittlung der zu erwarten-
den planungsrelevanten Arten im Untersuchungsgebiet ausgewertet (LANUK NRW 2025 a). 

Das FIS „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ gibt für den zutreffenden Quadranten 4 des 
Messtischblatts Nr. 4211 „Ascheberg“ Hinweise auf ein Vorkommen von insgesamt 41 Arten. 
Diese Hinweise verteilen sich auf die Gruppen Säugetiere (acht Fledermausarten), Vögel (32 Ar-
ten) und Amphibien (eine Art). 

2.4.2 NATURSCHUTZINFORMATIONEN NRW @LINFOS 

Die Naturschutzinformationen @linfos geben keine Hinweise auf planungsrelevante Arten inner-
halb des konkreten Vorhabenbereichs, jedoch unmittelbar an diesen angrenzend (LANUK NRW 
2025 b). Innerhalb der südlich angrenzenden Gehölzbestände liegt ein Fundpunkt der Nachtigall 
(sicher brütend) vor. Die Kartierung stammt allerdings bereits aus dem Jahr 2008 und ist daher 
nicht mehr belastbar. Die Rechtsprechung vertritt hierbei die Auffassung, dass Daten ökologi-
scher Bestandserfassungen bis zu einem Alter von etwa fünf Jahren als aktuell anzusehen sind, 
wenn sich in den Untersuchungsgebieten die landschaftliche Situation und die Zusammenset-
zung der Biozönosen nicht oder nur wenig verändert hat („5-Jahres-Regel“). In der näheren Um-
gebung des Vorhabenbereichs ab ca. 100 m befinden sich weitere Fundpunkte planungsrelevan-
ter Arten: 

◼ Mäusebussard, Kartierung im Jahr 2020, Status A2 (2-10 Ind.), Reproduktion möglich/wahr-
scheinlich, ca. 100 m nordwestlich des Vorhabenbereichs, von diesem durch die A 1 getrennt 

◼ Waldschnepfe, Kartierung im Jahr 2020, Status A2 (2-10 Ind.), Reproduktion möglich/wahr-
scheinlich, ca. 150 m westlich des Vorhabenbereichs, von diesem durch die A 1 getrennt 

◼ Waldschnepfe, Kartierung im Jahr 2008, sicher brütend, ca. 215 m nördlich des Vorhabenbe-
reichs 

◼ Waldkauz, Kartierung im Jahr 2008, sicher brütend, ca. 220 m westlich des Vorhabenbereichs, 
von diesem durch die A 1 getrennt 

◼ Mittelspecht, Kartierung im Jahr 2008, sicher brütend, ca. 250 m westlich des Vorhabenbe-
reichs, von diesem durch die A 1 getrennt 

◼ Mittelspecht, Kartierung im Jahr 2008, sicher brütend, ca. 260 m westlich des Vorhabenbe-
reichs, von diesem durch die A 1 getrennt 

◼ Rebhuhn, Kartierung im Jahr 2005, wahrscheinlich brütend, ca. 360 m östlich des Vorhaben-
bereichs 

Wie auch der Fundpunkt unmittelbar südlich des Vorhabenbereichs sind die meisten der Daten 
bereits veraltet. Lediglich die Kartierung des Mäusebussards und der Waldschnepfe aus dem Jahr 
2020 können als belastbare Daten für den ASB zugrunde gelegt werden. Bezüglich dieser Fund-
punkte ist zu berücksichtigen, dass diese westlich der A 1 liegen und somit deutlich vom Vorha-
ben getrennt sind. Überflüge durch die erfassten Vogelarten sind jedoch generell möglich. 
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2.4.3 POTENZIALANALYSE 

Um zu klären, welche Arten bzw. Artengruppen im Wirkraum des Vorhabens vorkommen, wird 
eine Potenzialanalyse im Sinne einer Worst-Case-Analyse durchgeführt. Die Einschätzung, ob 
eine Art möglicherweise im Bereich des Vorhabens vorkommt, wird anhand der im Vorhabenbe-
reich und seiner Umgebung vorhandenen Lebensraumtypen sowie aus den Angaben zur Verbrei-
tung (Rasterkarten des LANUK NRW) sowie eigener gutachterlicher Einschätzungen/Erfahrung 
getroffen. 

2.5 ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGS-
GEBIETS 

Die Größe des heranzuziehenden Untersuchungsgebietes richtet sich nach den von dem betref-
fenden Vorhaben ausgehenden Wirkungen beziehungsweise den möglichen Beeinträchtigungen. 
Bei Vorhaben innerhalb des unbewohnten Außenbereichs ist diesbezüglich der Vorhabenbereich 
zuzüglich eines Radius von 500 m als Untersuchungsgebiet hinzuzuziehen (MULNV NRW 2021). 
Darüber hinaus werden bei der Auswahl der Arten sowie der Konfliktabschätzung die Funktionen 
des Gebietes als Teilhabitat bzw. mögliche Beziehungen zwischen Teilhabitaten (z. B. Wander-
/Flugrouten) berücksichtigt. 

 
Abb. 2-1: Abgrenzung des Untersuchungsgebiets 
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Für diesen Bereich (siehe Abb. 2-1) wurden auch die Informationssysteme des LANUK NRW aus-
gewertet (siehe Kap. 2.4). Es ist jedoch bereits an dieser Stelle auszuführen, dass die Wirkungen 
der PV-FFA bei weitem nicht in diesen Radius reichen. Im Gegenteil ist PV-FFA immissionsarm 
und es wird zu kaum relevanten Emissionen über den Vorhabenbereich hinausgehend kommen. 
Daher wird auf die im Untersuchungsgebiet gem. der Fachinformationen vorhandenen Arten zwar 
eingegangen, jedoch können Auswirkungen der PV-FFA für den südlichen, östlichen und nördli-
chen Freiraum, also auf potenziell hier vorkommende Offenlandarten, bereits an dieser Stelle 
ausgeschlossen werden. Aufgrund dessen, dass der Vorhabenbereich geschlossen von Gehölz-
beständen umgeben ist, kann es nicht zu Beeinträchtigungen kommen. Die geplante Höhe der 
Module reicht nicht über die vorhandenen Waldflächen hinaus. 

2.6 BESCHREIBUNG DES UNTERSUCHUNGS-
GEBIETS SOWIE DER RELEVANTEN HABITAT-
STRUKTUREN 

Naturräumlich betrachtet befindet sich das Untersuchungsgebiet im Landschaftsraum „Offenes 
Quartärhügelland von Selm bis Hamm“ (LR-IIIa-091) der Großlandschaft „Kernmünsterland“. Es 
ist demnach der atlantischen biogeografischen Region zugeordnet. 

Im April 2025 fanden Begehungen des Gebietes zur Erfassung relevanter Lebensräume und Ab-
schätzung der Habitateignung statt. 

Innerhalb des Vorhabenbereichs befinden sich ausschließlich intensiv genutzte Ackerflächen 
(siehe Abb. 2-2 und Abb. 2-3). Aufgrund der umgebenden Waldbestände und Gehölzreihen ist 
dieser deutlich isoliert. Lediglich im Nordosten ist ein Blick auf den Vorhabenbereich möglich. 
Entlang der südlichen und westlichen Grenze des Vorhabenbereichs verlaufen Gehölzstreifen 
(siehe Abb. 2-3). Diese trennen den Vorhabenbereich von der A 1 sowie der Wesseler Str. Die Ge-
hölzreihe entlang der A 1 setzt sich aus lebensraumtypischen Arten wie Schwarzerle, Grauweide, 
Hainbuche, Vogelkirsche, Schwarzem Holunder, Rotem Hartriegel, Eingriffeligem Weißdorn und 
Brombeere zusammen. Überhälter sind hier weniger vorhanden als innerhalb der südlichen Ge-
hölzreihe. Hier stocken vornehmlich mittelalte Bäume (Brusthöhendurchmesser (BHD) 
40 - 50 cm) der Arten Hainbuche, Sommerlinde und Feldahorn. Diese werden ergänzt durch Be-
wuchs aus den Arten Grauweide, Vogelkirsche, Schneeball, Heckenkirsche, Hasel und Brom-
beere. 

Nördlich wird der Vorhabenbereich durch einen Buchen-Eichenmischwald begrenzt. Insbeson-
dere in den nördlichen Anteilen dieses Wäldchens wächst im Unterwuchs die Sternmiere (siehe 
Abb. 2-5), im Übergangsbereich zum Vorhabenbereich das Buschwindröschen. Auch östlich des 
Vorhabenbereichs stocken Buchen-Eichenmischwaldbestände, von diesem allerdings durch die 
Straße Katharinenweg getrennt. 
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Abb. 2-2: Vorhabenbereich, Blick von Süd-

west nach Nordost auf angrenzende 
Waldbestände mit WEA 

 Abb. 2-3: Vorhabenbereich, Blick von Nord 
nach Süd auf Gehölzreihe entlang 
der A 1 und Gehölzreihe entlang der 
Wesseler Str. 

In der nordöstlichen Umgebung des Vorhabenbereichs fließt die Düsbecke (siehe Abb. 2-6). Hier 
ist sie begradigt und schmal mit steinigem Bett und ohne ausgeprägte Wasserpflanzenvegeta-
tion. Die Ufergehölze bestehen aus Pappeln (BHD 50 - 60 cm), Schwarzerlen (BHD 10 - 25 cm) 
sowie Sträuchern aus Hasel, Weißdorn, Schwarzem Holunder und jungen Hainbuchen. Vorgela-
gert zum Katharinenweg befindet sich zudem ein eutropher Saum, der sich weitestgehend aus 
Brennnessel und Brombeere zusammensetzt. Die weitere nördliche und nordöstliche Umgebung 
besteht aus Ackerflächen. Im Übergang zur Düsbecke befinden sich entlang dieser Fettgrünland-
Saumstreifen. In der weiteren nördlichen Umgebung befindet sich eine Windenergieanlage (WEA) 
(siehe Abb. 2-4). 
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Abb. 2-4: WEA in der nördlichen Umgebung 

des Vorhabenbereichs 
 Abb. 2-5: Ausschnitt eines Waldbereichs 

nördlich des Vorhabenbereichs 

Die südliche und südöstliche Umgebung des Vorhabenbereichs wird durch eine Hofstelle und 
weitere Wald- und Ackerflächen bestimmt. Die Waldbestände in der südlichen Umgebung des 
Vorhabenbereichs sind tlw. jedoch deutlich jünger als die nördlich und östlich stockenden Be-
stände (siehe Abb. 2-7). Sie gehören zum südlich des Vorhabenbereichs beginnenden NSG 
„Düsbecke“. Entlang der Zufahrt der Hofstelle stockt eine Pappelallee. Die Hofstelle ist von Pfer-
deweiden umgeben. Südlich an die Hofstelle angrenzend befinden sich Gartenanteile und eine 
Teichanlage. 

In der weiteren südlichen Umgebung des Vorhabenbereichs befinden sich intensiv genutzte 
Ackerflächen. 
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Abb. 2-6: Düsbecke nordöstlich des Vorha-

benbereichs entlang des Kathari-
nenwegs 

 Abb. 2-7: Jungwaldbestände im Bereich der 
südöstlich gelegenen Hofstelle 

Südlich des Untersuchungsgebiets setzt sich das NSG „Düsbecke“ weiter fort. Hier befinden sich 
im Auebereich der Düsbecke Feuchtgrünländer und Teiche umgeben von diversen heimischen 
Gehölzbeständen. 

Innerhalb des Eingriffsbereichs wurden keine planungsrelevanten Farn-, Blütenpflanzen und 
Flechten festgestellt. 
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Zusammenfassend werden die folgenden von den Planungen betroffenen Lebensraumtypen für 
die artenschutzrechtlichen Untersuchungen berücksichtigt: 

Tab. 2-1: Liste der Lebensraumtypen (betroffene angekreuzt) 

☐ Feucht- und Nasswälder ☐ Stillgewässer 

☒ Laubwälder mittlerer Standorte ☒ Fließgewässer 

☐ Laubwälder trocken-warmer Standorte ☐ Felsbiotope 

☐ Nadelwälder ☐ Höhlen und Stollen 

☒ Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, 
Hecken 

☐ Vegetationsarme oder -freie Biotope 

☐ Höhlenbäume ☐ Brachen 

☐ Horstbäume ☒ Äcker, Weinberge 

☐ Moore und Sümpfe ☒ Säume, Hochstaudenfluren 

☐ Heiden ☒ Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen 

☐ Sand- und Kalkmagerrasen ☒ Gebäude 

☐ Magerwiesen und -weiden ☐ Abgrabungen 

☐ Fettwiesen und -weiden ☐ Halden, Aufschüttungen 

☐ Feucht- und Nasswiesen und -weiden ☐ Deiche und Wälle 

☐ Röhrichte   
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3 STUFE I – VORPRÜFUNG (ARTEN-
SPEKTRUM UND WIRKFAKTOREN) 

Die Liste der planungsrelevanten Arten des Messtischblatts Nr. 4211 „Ascheberg“, Quadrant 4, 
stellt ein Prüfraster für potenziell vorkommende Arten dar. In Anlage 2 erfolgt eine fachlich be-
gründete Auswahl derjenigen Arten, deren Vorkommen und Betroffenheit aufgrund ihrer spezifi-
schen Lebensraumansprüche im Untersuchungsgebiet möglich sind. 

3.1 VORPRÜFUNG DES ARTENSPEKTRUMS 
Unter Berücksichtigung der unter Kapitel 2.4 genannten Datenquellen sowie des unter Kapitel 2.6 
beschriebenen Untersuchungsgebietes einschließlich der darin bestehenden relevanten Habi-
tatstrukturen wurde zunächst geprüft, ob planungsrelevante Arten aktuell bekannt oder zu erwar-
ten sind. 

Im Vorfeld konnten so das Vorkommen und die damit verbundene Betroffenheit einiger Arten bzw. 
Artengruppen ausgeschlossen werden. Folgende Parameter wurden hierbei zugrunde gelegt: 

1) Das Verbreitungsgebiet der Art liegt außerhalb des Wirkraums des geplanten Vorhabens.  

2) Die benötigten Habitate der Art kommen im Wirkbereich des geplanten Vorhabens nicht vor 
(erweiterte Auswahl planungsrelevanter Arten für die betroffenen Messtischblätter nach Le-
bensraumtypen im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“). 

3) Die Art wurde im Rahmen der Erfassung nicht nachgewiesen. 

Die im Untersuchungsgebiet zu erwartenden planungsrelevanten Arten werden in der Anlage 2 
herausgearbeitet und in den folgenden Kapiteln dargestellt. Arten, die aufgrund fehlender Habi-
tatstrukturen im Untersuchungsgebiet nicht vorkommen, werden im Rahmen der Vorprüfung (An-
lage 2) aufgeführt, aber nicht weiter vertiefend betrachtet. 

Hinweise auf das Vorkommen planungsrelevanter Reptilien, Libellen, Schmetterlinge, Käfer, 
Weichtiere sowie Farn-, Blütenpflanzen und Flechten (Arten des Anhangs IV FFH-RL) liegen nicht 
vor. 

3.1.1 SÄUGETIERE 

Das Fachinformationssystem @linfos (LANUK NRW 2025 b) gibt keinerlei Hinweise auf Vorkom-
men von Säugetieren innerhalb des Untersuchungsgebiets. 

Jedoch gibt das Messtischblatt 4211 „Ascheberg“, Quadrant 4 Hinweise auf acht Fledermausar-
ten innerhalb des vorliegenden Landschaftsraums (Basis TK25). Aufgrund der örtlich vorkom-
menden Waldbereiche, Grünländer, Kleingehölze, Säume, Gewässer etc. ist ein Vorkommen in-
nerhalb des Untersuchungsgebiets sehr wahrscheinlich. 
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Grundsätzlich sind Individuen der Artengruppe hierbei häufiger innerhalb der an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Waldbereiche zu erwarten. Die intensive Ackernutzung innerhalb des Vor-
habenbereichs reduziert das Habitatpotenzial immens. Quartiere können hier ausgeschlossen 
werden und auch die Eignung als anteiliges Nahrungshabitat ist aufgrund der Intensivnutzung mit 
nur geringem Insektenreichtum und keinerlei strukturreichen Biotoptypen deutlich herabgesetzt. 
Das Vorliegen eines essenziellen Nahrungshabitats ist dementsprechend ausgeschlossen. 

Zudem ist insgesamt für die Artengruppe ein vermindertes Vorkommen aufgrund der Nähe zur 
Autobahn anzunehmen. Austauschbeziehungen zwischen den Waldanteilen westlich und östlich 
der Straße sind voraussichtlich gestört oder nicht mehr vorhanden. 

3.1.2 VOGELARTEN 

Das örtlich geltende Messtischblatt 4211 „Ascheberg“, Quadrant 4 gibt Hinweise auf 31 Vogelar-
ten innerhalb des vorliegenden Landschaftsraums (Basis TK25). Aufgrund der Vielzahl an im Un-
tersuchungsgebiet vorkommenden Habitattypen wie Offenland, Wald, Kleingehölze, Säume, 
Grünland, Gewässer etc. (siehe Kap. 2.6) ist grundsätzlich das Vorkommen der genannten Arten 
potenziell möglich. Es bleibt jedoch zu berücksichtigen, dass der Vorhabenbereich selbst aus-
schließlich intensiv genutzte Ackerfläche abbildet, sodass zwar innerhalb der Umgebung ent-
sprechende Vorkommen zu erwarten sind, jedoch innerhalb des Vorhabenbereichs selbst allen-
falls vereinzelte Nahrungsgäste vorkommen können. Gehölz- und Gebäudebrüter sowie Vogelar-
ten der Gewässer sind innerhalb des Vorhabenbereichs insgesamt auszuschließen, da die erfor-
derlichen Habitatbedingungen fehlen. Dasselbe gilt für störungsempfindliche Arten und solche, 
die große zusammenhänge Freiflächen ohne angrenzende Vertikalstrukturen etc. benötigen. 

Weiterhin stellen die Ackerflächen des Vorhabenbereichs kein essenzielles Nahrungshabitat für 
Vogelarten innerhalb des Untersuchungsgebiets dar, da eine zu einseitige und intensive Nutzung 
vorliegt. 

Zudem ist zu relativieren, dass für den Großteil der im Messtischblatt gelisteten Arten der Vorha-
benbereich und dessen an die Autobahn angrenzende Umgebung ohnehin nur eine deutlich her-
abgesetzte Habitateignung aufweist, da sie über eine hohe Effekt- bzw. Fluchtdistanz verfügen 
oder schallempfindlich sind und entsprechende kritische Schallpegel zu berücksichtigen sind 
(GARNIEL & MIERWALD 2010). Für einige der im Messtischblatt benannten Arten liegen Effektdistan-
zen bis zu 500 m vor (insbesondere Eulenvögel) oder sie sind besonders lärmempfindlich (z. B. 
Spechte). 

Zwar kann im Rahmen des Artenschutzbeitrags im Sinne der Worst-Case Betrachtung das Vor-
kommen von Brutvögeln des Waldes/der Kleingehölze/Säume (Bluthänfling, Girlitz, Habicht, 
Kleinspecht, Kuckuck, Mäusebussard, Mittelspecht, Nachtigall, Rotmilan, Schwarzspecht, Sper-
ber, Star, Turteltaube, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Weidenmeise, Wespenbussard), 
des Halboffen- und Offenlandes (Baumpieper, Feldlerche, Feldschwirl, Feldsperling, Kiebitz, 
Rebhuhn, Steinkauz, Turmfalke), der Gebäude (Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Schleiereule) 
und der Gewässer (Eisvogel, Rohrammer, Teichhuhn) nicht generell ausgeschlossen werden. 
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Dies liegt aber vor allem an der unmittelbaren Nähe des Vorhabenbereichs zu der Aue der Düsbe-
cke sowie daran, dass dieser durch Waldbestände umschlossen ist. In der östlichen Umgebung 
befinden sich zudem weitere landwirtschaftliche Freiflächen und vereinzelte Hofstellen. Insge-
samt konnte im Ergebnis sowohl eine essenzielle Bedeutung der Vorhabenflächen als Nahrungs-
habitat als auch ein Brutvorkommen planungsrelevanter Arten ausgeschlossen werden. Diese 
sind allenfalls in der Umgebung des Vorhabenbereichs zu erwarten, sodass der Vorhabenbereich 
selbst zusammengefasst nur eine untergeordnete Lebensraumfunktion aufweist. 

Dies belegen auch die Naturschutzinformationen des @linfos. Hinweise auf planungsrelevante 
Vogelarten bzw. auf Vogelarten im Allgemeinen fehlen innerhalb des Vorhabenbereichs (LANUK 

NRW 2025 b). Lediglich angrenzend und in der weiteren Umgebung wurden Fundpunkte verzeich-
net. Aktueller (aus dem Jahr 2020) sind hiervon Fundpunkte des Mäusebussards (100 m nord-
westlich des Vorhabenbereichs) und der Waldschnepfe (150 m westlich des Vorhabenbereichs), 
die jedoch alle durch die Autobahn (A 1) deutlich vom Vorhabenbereich getrennt werden. Sämtli-
che darüberhinausgehend genannten Fundpunkte (Nachtigall, Waldkauz, Mittelspecht und Reb-
huhn) stammen aus den Jahren 2005 und 2008 und sind somit nicht mehr belastbar. 

Neben den im Rahmen des Artenschutzbeitrags prüfgegenständlichen Arten sind innerhalb des 
Vorhabenbereichs und seiner Umgebung weitere störungsunempfindliche „Allerweltsarten“ zu 
erwarten. Diese sind deutlich besser in der Lage, mit der Autobahnnähe oder auch einer intensi-
veren landwirtschaftlichen Flächennutzung zurechtzukommen. Hierbei handelt es sich z. B. um 
verschiedene Meisenarten, Kleiber, Rotkehlchen, Zilpzalp, Jagdfasan etc. Diese können den Vor-
habenbereich zur Nahrungssuche und angrenzende Baumbestände als Brutstätten nutzen. Eine 
Berücksichtigung dieser Arten erfolgt im Rahmen des LBP bzw. es greifen für diese Arten i. d. R. 
die für die planungsrelevanten Arten abgeleiteten Vermeidungsmaßnahmen (siehe Kap. 5). 

3.1.3 AMPHIBIEN 

Das örtlich geltende Messtischblatt 4211 „Ascheberg“, Quadrant 4 gibt Hinweise auf den Laub-
frosch innerhalb des vorliegenden Landschaftsraums (Basis TK25). Aufgrund der im Untersu-
chungsgebiet vorhandenen Düsbecke in Verbindung mit ihren Auenbereichen sowie vorhandener 
Teiche und Feuchtwiesen in der weiteren südöstlichen Umgebung im Bereich des NSG „Düsbe-
cke“ ist ein Vorkommen des Laubfroschs potenziell möglich. Der Vorhabenbereich hat für die Art 
jedoch keine Relevanz. 

Gem. dem Fachinformationssystem @linfos befinden sich keine Vorkommen planungsrelevanter 
Amphibienarten innerhalb des Untersuchungsgebiets. 

3.1.4 REPTILIEN 

Für die Artengruppe der Reptilien liegen weder auf Grundlage des örtlichen Messtischblatts noch 
durch die Naturschutzinformationen des @linfos Hinweise auf Vorkommen vor. Ohnehin weist 
der intensiv landwirtschaftlich genutzte Vorhabenbereich keinerlei Habitateignung für Reptilien 



ANUMAR GMBH 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Werne 
Artenschutzbeitrag 

 
32 

 

auf. Denkbar wären allenfalls Vorkommen in offenen Böschungsbereichen der Autobahn (z. B. 
Zauneidechse). Generell lässt sich aber ausführen, dass die Bereiche der A 1 angrenzend an den 
Vorhabenbereich keine relevanten und somit besonders herauszustellenden Bereiche mit Be-
deutung für Reptilien aufweisen. Der Böschungsbereich zur Autobahn ist an dieser Stelle zu dicht 
bewachsen und weist keine geeigneten Böden oder sonnenexponierten Bereiche auf. Im Ergebnis 
liegen innerhalb des Vorhabenbereichs und angrenzend keine geeigneten Reptilienhabitate vor. 
Lediglich in der weiteren Umgebung sind Vorkommen potenziell möglich, zu denen aber keine 
Austauschbeziehungen abzuleiten sind. Somit können Betroffenheiten durch die geplante PV-
FFA bereits an dieser Stelle ausgeschlossen werden. Die Prüfung für die Artengruppe endet hier. 

3.1.5 LIBELLEN 

Für die Artengruppe der Libellen liegen weder auf Grundlage des örtlichen Messtischblatts noch 
durch die Naturschutzinformationen des @linfos Hinweise auf Vorkommen vor. Innerhalb des 
Vorhabenbereichs sind diese aufgrund der intensiven Nutzung und fehlender Gewässer auch 
nicht zu erwarten. Gem. den Rasterkarten des LANUK NRW sind Vorkommen planungsrelevanter 
Arten im Bereich der Düsbecke ebenfalls auszuschließen (LANUK NRW 2025 a). Auch großräumig 
sind Vorkommen im Raum nicht zu erwarten bzw. bekannt. Somit können Betroffenheiten durch 
die geplante PV-FFA bereits an dieser Stelle ausgeschlossen werden. Die Prüfung für die Arten-
gruppe endet hier. 

3.1.6 SCHMETTERLINGE 

Für die Artengruppe der Schmetterlinge liegen weder auf Grundlage des örtlichen Messtisch-
blatts noch durch die Naturschutzinformationen des @linfos Hinweise auf Vorkommen vor. Da 
innerhalb des Vorhabenbereichs und angrenzend keine geeigneten Habitatstrukturen für pla-
nungsrelevante Arten vorhanden sind (z. B. geeignete Futterpflanzen), kann ein Vorkommen aus-
geschlossen werden. Auch für das weitere Umfeld gilt, dass die Rasterkarten des LANUK NRW 
keine Hinweise auf Verbreitungsschwerpunkte geben (LANUK NRW 2025 a). Diese liegen allen-
falls für den Nachtkerzen-Schwärmer vor. Jedoch gilt auch für diese Art, dass im Bereich des Vor-
habens geeignete Futterpflanzen fehlen. Somit können Betroffenheiten durch die geplante PV-
FFA bereits an dieser Stelle ausgeschlossen werden. Die Prüfung für die Artengruppe endet hier. 

3.1.7 KÄFER 

Für die Artengruppe der Käfer liegen weder auf Grundlage des örtlichen Messtischblatts noch 
durch die Naturschutzinformationen des @linfos Hinweise auf Vorkommen vor. Für die planungs-
relevanten Arten Schwarzer Grubenlaufkäfer und Eremit befinden sich zudem keine geeigneten 
Habitatstrukturen innerhalb des konkreten Vorhabenbereichs. Im Untersuchungsgebiet vorhan-
dene Gehölze sind von den Planungen nicht betroffen, sodass keine Beeinträchtigungen pla-
nungsrelevanter Käferarten durch die geplante PV-FFA entstehen. Die Prüfung für die Arten-
gruppe endet hier. 
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3.1.8 WEICHTIERE 

Hinweise auf die planungsrelevante Gemeine Flussmuschel liegen für den Raum gem. der aner-
kannten Fachdaten nicht vor (LANUK NRW 2025 a). Ohnehin hat der Vorhabenbereich keine Re-
levanz für die Art und die geplante PV-FFA betrifft künftig keinerlei Gewässer. Somit können Be-
troffenheiten durch die geplante PV-FFA bereits an dieser Stelle ausgeschlossen werden. Die Prü-
fung für die Artengruppe endet hier. 

3.1.9 FARN-, BLÜTENPFLANZEN UND FLECHTEN 

Für planungsrelevante Farn-, Blütenpflanzen und Flechten liegen weder auf Grundlage des örtli-
chen Messtischblatts noch durch die Naturschutzinformationen des @linfos Hinweise auf Vor-
kommen vor. Auch während der Begehung des Untersuchungsgebiets bzw. hierbei insbesondere 
des Vorhabenbereichs im April 2025 konnten keine planungsrelevanten Pflanzenarten festge-
stellt werden (siehe Kap. 2.6). Somit können Betroffenheiten durch die geplante PV-FFA bereits 
an dieser Stelle ausgeschlossen werden. Die Prüfung endet hier. 

3.2 VORPRÜFUNG DER WIRKFAKTOREN 
Bei der Abschätzung der potenziellen Auswirkungen der Planung sind bau-, anlage- und betriebs-
bedingte Wirkfaktoren zu beachten. Die nachfolgende Auflistung stellt eine Auswahl potenzieller 
Auswirkungen des Vorhabens dar. 

Tab. 3-1: Potenzielle Wirkfaktoren des Vorhabens für planungsrelevante Arten 

Auslösender Faktor / 
Vorhabenbestandteil 

Wirkfaktor Auswirkung 

Baubedingt   

◼ Baufeldfreimachung ◼ Abschieben von Oberboden 
◼ Temporäre Flächenbean-

spruchung 

◼ Potenzieller Lebensraum-
verlust 

◼ Biotopverlust/-degeneration 
◼ Tötung von Individuen 

◼ Baustelleneinrichtungen 
◼ Bauwerksgründungen 

◼ Temporäre Flächenbean-
spruchung 

◼ Temporäre visuelle Störwir-
kungen 

◼ Biotopverlust/-degeneration 
◼ Potenzieller Lebensraum-

verlust 
◼ Potenzielle Störung emp-

findlicher Tierarten 
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Auslösender Faktor / 
Vorhabenbestandteil 

Wirkfaktor Auswirkung 

◼ Baustellenbetrieb und -ver-
kehr 

◼ Temporäre Bodenvibratio-
nen und Erschütterungen 

◼ Temporäre Schall- und 
Schadstoffemissionen 

◼ Temporäre Beunruhigung 
und Vergrämung 

◼ Potenzieller Lebensraum-
verlust 

◼ Biotopverlust/-degeneration 
◼ Tötung von Individuen 
◼ Potenzielle Störung emp-

findlicher Tierarten 

Anlagebedingt   

◼ Modultische, Trafostatio-
nen, Feuerwehrumfahrten 

◼ Einsaat der Flächen mit Re-
giosaatgut 

◼ Flächenbeanspruchung 
◼ Visuelle und räumliche Ver-

änderungen 
◼ Flächenüberspannung mit 

Modulen  
◼ mögliche Verschattung 
◼ Entwicklung von artenrei-

chem Grünland 

◼ Biotopverlust/-degeneration 
◼ Veränderung von Lebens-

räumen 
◼ Visuelle räumliche und 

landschaftliche Verände-
rungen durch die Module 

◼ Zerschneidung von Lebens-
räumen  

◼ Tötung von Individuen  
◼ Schaffung neuer Lebens-

raumstrukturen und Teil-
nahrungshabitaten 

Betriebsbedingt   

◼ Wartungsarbeiten ◼ Störung, Beunruhigung und 
Vergrämung 

◼ Potenzieller Lebensraum-
verlust 

◼ Potenzielle Störung emp-
findlicher Tierarten 

◼ Tötung von Individuen 

◼ Extensivierung von bisher in-
tensiv genutzten Acker- oder 
Grünlandflächen 

◼ Minderung von Störeinflüs-
sen 

◼ Schaffung neuer Lebens-
raumstrukturen/Teilnah-
rungshabitaten 

3.2.1 SÄUGETIERE 

Lebensräume von Fledermausarten setzen sich aus Quartieren und Jagdhabitaten zusammen. 
Zur Verbindung dieser Habitatbestandteile nutzen Fledermäuse sogenannte Flugrouten, die häu-
fig entlang von Leitstrukturen verlaufen.  

Sofern möglich, wird auf eine potenzielle Betroffenheit dieser Habitatbestandteile (Quartiere, 
Jagdhabitate, Flugrouten) eingegangen. Als Quartiere werden Fortpflanzungs- (Balz, Aufzucht), 
Überwinterungs- und Zwischenquartiere bezeichnet. 

Gem. dem örtlich geltenden Messtischblatt 4211 „Ascheberg“, Quadrant 4 können innerhalb des 
Landschaftsraums acht Fledermausarten vorkommen (siehe Kap. 3.1.1). 
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Baubedingt kommt es zu einer Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung, Anlieferung und 
Rammung der Modulständer, Installation der Module und dadurch verursachtem Baustellenbe-
trieb und -verkehr etc. Diesbezüglich ist die Artengruppe der Fledermäuse nicht empfindlich, da 
die Arbeiten am Tage stattfinden und daher Störungen oder Tötungen von Individuen ausge-
schlossen sind. Auch ein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist ausgeschlossen, da 
innerhalb der künftig von der PV-FFA bestandenen Fläche keinerlei Gehölzinanspruchnahmen 
entstehen. 

Auch anlagebedingt können Betroffenheiten von potenziell vorkommenden Fledermäusen aus-
geschlossen werden. Diese sind auch nach Installation der Module in der Lage, die Umgebung zu 
nutzen und im Bereich der PV-FFA zu jagen oder diese zu überfliegen. Sogenannte „Lake Effects“ 
der Module konnten im Rahmen aktueller Studien nicht belegt werden. Aufgrund der Oberflä-
chenstruktur der Module kommt es weder durch Fledermäuse noch durch Vögel oder Insekten zu 
Verwechslungen mit Wasserflächen (PESCHEL & PESCHEL 2025). Weiterhin kommt es durch die 
künftige extensive Grünlandnutzung sowie die geplanten Pflanzmaßnahmen (siehe Kap. 9 des 
LBP) zu keinerlei Abwertung des nutzbaren Raums für Fledermäuse. Im Gegenteil werden ggf. 
Nahrungsräume mit höherem Insektenreichtum und neue Leitstrukturen geschaffen.  

Betriebsbedingt können erhebliche Beeinträchtigungen ebenfalls ausgeschlossen werden. PV-
FFA sind immissionsarm und werden nur in seltenen Fällen während Pflege- und Wartungsarbei-
ten durch zulässiges Personal aufgesucht, sodass auch diesbezüglich keine Betroffenheiten aus-
gelöst werden, die über eine bereits vorliegende landwirtschaftliche Nutzung des Vorhabenbe-
reichs hinausgehen. Eine Beleuchtung der Anlage ist nicht notwendig, sodass auch nächtliche 
Betroffenheiten von Fledermäusen ausgeschlossen sind. Im Ergebnis können Auswirkungen des 
Vorhabens, welche zu einer Verschlechterung lokaler Populationen von Fledermäusen führen 
könnten, ausgeschlossen werden. Eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände in Stufe II ist 
nicht erforderlich. Die Prüfung für die Artengruppe der Säugetiere endet hier. 

3.2.2 VOGELARTEN 

Lebensräume von Vogelarten setzen sich aus Brutplätzen, Nahrungs- bzw. Jagdhabitaten sowie 
ggf. auch Schlafplätzen zusammen. Sofern möglich wird bezüglich einer potenziellen Betroffen-
heit auf diese Habitatbestandteile eingegangen. 

Gem. dem örtlich geltenden Messtischblatt 4211 „Ascheberg“, Quadrant 4 können innerhalb des 
Landschaftsraums 31 planungsrelevante Vogelarten vorkommen (siehe Kap. 3.1.2). Der Vorha-
benbereich selbst weist hierbei für die Artengruppe der Vögel nur eine untergeordnete Rolle auf, 
da dieser einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegt und zudem keine Gehölze vor-
handen sind. Darüber hinaus wird die Fläche deutlich durch die A 1 entwertet und das Habitatpo-
tenzial innerhalb des Vorhabenbereichs ist herabgesetzt (GARNIEL & MIERWALD 2010). Dennoch ist 
das Untersuchungsgebiet in seiner Gesamtheit aufgrund der Waldbestände sowie der Düsbecke 
und ihrer Aue (Bereiche des NSG „Duesbecke“) sehr divers, sodass in die Prüfung der Auswirkun-
gen des Vorhabens auch die angrenzenden Waldbereiche und somit z. B. auch eine Prüfung der 
Betroffenheit von Waldarten durch Verluste von Teillebensräumen einzustellen sind. 
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Betroffenheiten von Arten der Gewässer, Arten des Offenlands und Arten der Gebäude können 
jedoch bereits an dieser Stelle ausgeschlossen werden, da die geplante grundsätzlich immissi-
onsarme PV-FFA keine Reichweite bis zur Düsbecke oder zu Gebäuden und Offenlandflächen in 
der weiteren Umgebung entwickelt. Eine vertiefende Prüfung der im Messtischblatt genannten 
Arten Eisvogel, Feldlerche, Feldschwirl, Kiebitz, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Rebhuhn, Rohr-
ammer, Schleiereule, Steinkauz, Teichhuhn, Turteltaube und Weidenmeise ist daher erlässlich. 
Gleiches gilt auch für den im Messtischblatt genannten Schwarzspecht, obwohl es sich um eine 
Waldart handelt. Ein Vorkommen im Grenzbereich der geplanten PV-FFA kann aufgrund der zu 
kleinen Waldbestände ausgeschlossen werden. Die Art braucht für ihre Brutreviere deutlich grö-
ßere Waldbestände. Weiterhin ist der Schwarzspecht sehr empfindlich gegenüber der Autobahn 
und weist entsprechende kritische Schallpegel und eine Effektdistanz von 300 m auf (GARNIEL & 

MIERWALD 2010). 

Baubedingt kommt es zu einer Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung, Anlieferung und 
Rammung der Modulständer, Installation der Module und zu dadurch verursachtem Baustellen-
betrieb und -verkehr etc. Hierbei kommt es zwar nicht zu einer unmittelbaren Entnahme von Bäu-
men bzw. von angrenzenden Habitatstrukturen, sodass der direkte Verlust von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten von Arten, welche in angrenzenden Gehölzreihen oder Wäldern brüten könnten, 
ausgeschlossen werden kann, jedoch kann es durch die Lärmimmissionen, Menschen- und Fahr-
zeugaufkommen etc. zu erheblichen Störungen in angrenzenden Waldbereichen und somit zu ei-
ner Tötung von Nestlingen durch Aufgabe der Brutplätze kommen. Dies gilt für die im Messtisch-
blatt benannten potenziell vorkommenden planungsrelevanten Arten Baumpieper, Bluthänfling, 
Feldsperling, Girlitz, Habicht, Kleinspecht, Kuckuck, Mäusebussard, Mittelspecht, Nachtigall, 
Rotmilan, Sperber, Star, Turmfalke, Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe und Wespenbus-
sard. Zwar ist die Eignung der Waldanteile aufgrund der A 1 deutlich herabgesetzt, dennoch kön-
nen zumindest für einige der Arten mit Blick auf die Hinweise des @linfos (siehe Kap. 2.4.2) Vor-
kommen im Rahmen einer Worst-Case-Analyse nicht sicher ausgeschlossen werden. Somit sind 
diese Arten in Stufe II aufgrund möglicher baubedingter Betroffenheiten vertiefend zu prüfen 
(siehe Anlage 3 und Kap. 4.1). 

Anlagebedingt und betriebsbedingt können allerdings Betroffenheiten der im Wirkbereich des 
Vorhabens potenziell vorkommenden Vogelarten insgesamt ausgeschlossen werden. Dies be-
gründet sich dadurch, dass sich innerhalb der und angrenzend an die Anlage Biotopstrukturen 
entwickeln werden, welche diverser und hochwertiger sind als die bisher intensiv genutzte Acker-
fläche. So ist für die im Bereich des Vorhabens, aber auch für einen Großteil der im weiteren Um-
feld potenziell vorkommenden Vogelarten durch aktuelle Studien belegt, dass diese PV-FFA min-
destens als Teil des Nahrungshabitats nutzen (PESCHEL & PESCHEL 2025). Dies begründet sich z. B. 
durch die Zunahme an Insekten in der Fläche sowie die Entwicklung verschiedenen Bewuchses 
wie kurzrasiger Flächen im Bereich von Feuerwehrumfahrten und wüchsiger Flächen im Bereich 
der Module. Im Bereich des „Schutzkorridors“ für den geplanten Ausbau der A 1 und der Gaslei-
tung werden zudem potenzielle Habitatstrukturen entstehen, die aufgrund ansteigenden Insek-
tenreichtums etc. künftig deutlich attraktiver für Vogelarten sind als die aktuell intensiv genutzte 
Ackerfläche. 
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Die für den Betrieb der Anlage erforderlichen Wartungsarbeiten finden nur sehr selten statt und 
gehen nicht über die bereits bestehende Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Fläche hin-
aus, an welche die vorkommenden Arten bereits gewöhnt sind. 

Zusammengefasst kann es somit zu Betroffenheiten von Vogelarten während der Bauphase kom-
men. Aufgrund dessen ist eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände in Stufe II erforderlich 
(siehe Anlage 3 und Kap. 4.1). 

3.2.3 AMPHIBIEN 

Lebensräume von Amphibien setzen sich aus Laichgewässer (mit gleichzeitiger Funktion als Ru-
hestätte bzw. Sommerlebensraum) und angrenzenden Landlebensräumen, welche auch der 
Überwinterung dienen, zusammen. Teilweise kann auch das Gewässer zur Überwinterung ge-
nutzt werden. Sofern möglich wird bezüglich einer potenziellen Betroffenheit auf diese Habitat-
bestandteile eingegangen. 

Vorkommen des Laubfrosches konnten im Bereich der geplanten PV-FFA ausgeschlossen wer-
den (siehe Kap. 3.1.3), sodass eine Betroffenheit durch das Vorhaben nicht vorliegt. Wirkfakto-
ren, welche bis in die Auenbereiche der Düsbecke bzw. zum NSG „Düsbecke“ reichen, sind mit 
dem Vorhaben nicht verbunden. Zudem wird sich innerhalb des Vorhabenbereichs mit den ge-
planten Einsaaten grundsätzlich keine Verschlechterung der Lebensraumeignung für Amphibien 
einstellen. Eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände in Stufe II ist nicht erforderlich. Die 
Prüfung für den Laubfrosch endet hier. 

3.3 ERGEBNIS DER VORPRÜFUNG 
Im Zuge der Analyse des im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommenden Artenspektrums 
(vgl. Kap. 3.1) in Verbindung mit den zu erwartenden Wirkfaktoren (vgl. Kap. 3.2) werden diejeni-
gen Arten ermittelt, für die eine Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden kann. 

Die ausführliche, artbezogene Vorprüfung der Betroffenheit ist in tabellarischer Form in Anlage 2 
enthalten. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Vorprüfung zusammenfassend dargestellt. 

3.3.1 SÄUGETIERE 

Im Bereich des geplanten Vorhabens sind Vorkommen von acht Fledermausarten zu erwarten 
(siehe Kap. 3.1.1). Beeinträchtigungen der geplanten PV-FFA auf die Artengruppe konnten jedoch 
im Rahmen der Vorprüfung der Wirkfaktoren (siehe Kap. 3.2.1) ausgeschlossen werden. Eine ver-
tiefende Prüfung der Verbotstatbestände in Stufe II ist aus diesem Grund erlässlich. 
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3.3.2 VOGELARTEN 

Im Bereich des geplanten Vorhabens sind Vorkommen planungsrelevanter Vogelarten im Bereich 
der angrenzenden Wald- und Gehölzbestände zu erwarten (siehe Kap. 3.1.2). Aufgrund baube-
dingter Störungen lassen sich Betroffenheiten dieser Arten nicht mit Sicherheit ausschließen. Da-
her wird für die Gilde der Vogelarten der Wälder und Gehölze eine vertiefende Prüfung der Ver-
botstatbestände durchgeführt (siehe Kap. 4.1). 

3.3.3 AMPHIBIEN 

Im Untersuchungsgebiet, jedoch nicht im Vorhabenbereich sind Vorkommen des Laubfroschs zu 
erwarten (siehe Kap. 3.1.3). Beeinträchtigungen der geplanten PV-FFA auf diese Art konnten je-
doch im Rahmen der Vorprüfung der Wirkfaktoren (siehe Kap. 3.2.3) ausgeschlossen werden. 
Eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände in Stufe II ist aus diesem Grund erlässlich. 

4 STUFE II – VERTIEFENDE PRÜFUNG 
DER VERBOTSTATBESTÄNDE 

Für diejenigen Arten, bei denen im Rahmen der Vorprüfung in Anlage 2 (vgl. Kap. 3.3) eine arten-
schutzrechtlich relevante Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden kann, erfolgt eine vertie-
fende Prüfung in Anlage 3. Hier werden die ggf. erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen bzw. 
Maßnahmen des Risikomanagements festgelegt und die verbleibenden Auswirkungen des Vor-
habens artenschutzrechtlich abgeschätzt.  

Die Prüfung der Betroffenheit der planungsrelevanten Arten erfolgt generell anhand folgender Pa-
rameter: 

◼ Ist mit Tötungen, Verletzungen, Beschädigungen und ähnlichen Störungen von Individuen der 
Art zu rechnen? 

◼ Ist mit Beschädigungen oder Zerstörungen von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu rechnen? 

◼ Wird die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfüllt? 

◼ Ist mit populationsrelevanten Störungen von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten zu rechnen? 

◼ Ist mit einer Beschädigung oder Zerstörung geschützter Pflanzen oder ihrer Entwicklungsfor-
men zu rechnen? 

◼ Wird die ökologische Funktion der von dem Eingriff möglicherweise betroffenen Standorte ge-
schützter Pflanzen im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? 

Streng geschützte Pflanzenarten sind im Einwirkungsbereich des Vorhabens nicht nachgewie-
sen, sodass die Artenschutzprüfung auf die ersten vier Fragen beschränkt werden kann. 
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Für die in NRW als planungsrelevant eingestuften Arten ist zu prüfen, ob das Eintreten arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände vermieden werden kann. Zudem ist zu prüfen, ob für er-
hebliche Störungen bzw. Verluste von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ggf. vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen umgesetzt werden können, sodass die ökologische Funktion der Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte im räumlich-funktionalen Zusammenhang erhalten bleibt und der Erhal-
tungszustand der lokalen Population gewahrt bleibt. 

Die Vermeidungsmaßnahmen müssen zum Eingriffszeitpunkt wirksam sein. 

Neben Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen im engeren Sinne sind hier also auch funkti-
onserhaltende und konfliktmindernde Maßnahmen einzubeziehen (z. B. Verbesserung oder Er-
weiterung von Lebensstätten, Anlage einer Ersatzlebensstätte), soweit diese zum Eingriffszeit-
punkt wirksam sind. 

Das Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in NRW – Bestandserfassung, Wirksamkeit von 
Artenschutzmaßnahmen und Monitoring (MULNV NRW 2021) – dient als umfassende Orientie-
rungshilfe zur Ableitung wirksamer Vermeidungsmaßnahmen. 

Für die Arten, bei denen aufgrund der Vorprüfung (s. Kap. 3 und Anlage 2) eine artenschutzrecht-
lich relevante Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden kann, erfolgt eine eingehende Betrach-
tung im Rahmen dieser vertiefenden Prüfung. 

Arten mit ähnlichen Lebensraumansprüchen, welche von denselben Wirkfaktoren des Vorha-
bens betroffen sind, werden zu einer Artengruppe bzw. Gilde zusammengefasst. Im vorliegenden 
Fall ist dies die Gilde der Vogelarten der Wälder/Gehölze. 

4.1 VOGELARTEN 
Im Rahmen der Vorprüfung der Wirkfaktoren (siehe Kap. 3.2.2) konnte eine baubedingte Betrof-
fenheit von Vogelarten, welche potenziell innerhalb der an den Vorhabenbereich angrenzenden 
Waldbestände und Gehölzreihen brüten, nicht ausgeschlossen werden. Baubedingt kommt es zu 
einer Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung, Anlieferung und Rammung der Modulstän-
der, Installation der Module und zu dadurch verursachtem Baustellenbetrieb und -verkehr etc. 

Wird die Baustelleneinrichtung innerhalb der Kernbrutzeiten dieser Arten durchgeführt, kann dies 
zu einer Aufgabe der Brutplätze und zu einer damit verbundenen Tötung von Nestlingen führen 
(Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG). 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten der gehölzbewohnenden Arten bleiben jedoch grundsätz-
lich erhalten. Die Habitatstrukturen angrenzend an den Vorhabenbereich werden nicht bean-
sprucht und nach Umsetzung des Vorhabens werden sich anlagebedingt wiederum Habitatstruk-
turen innerhalb des Vorhabenbereichs etablieren (extensiv genutzte Grünlandflächen, Anpflan-
zungen im Rahmen der Kompensationsmaßnahmen), welche künftig von Vogelarten genutzt wer-
den können und die mind. die gleiche Wertigkeit aufweisen wie die bisher intensiv genutzten 
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Ackerflächen. Aufgrund der durch die Gasleitung und die notwendigen Arbeitsstreifen im Über-
gang zur A 1 (Freihaltefläche für den geplanten 6-streifiger Ausbau) verursachten Freifläche in-
nerhalb des Vorhabenbereichs sowie aufgrund der im Zusammenhang mit Kompensationsmaß-
nahmen (siehe LBP zum geplanten Vorhaben) und der zwischen den Modulreihen verbleibenden 
Freiflächen werden sich anteilig sogar Habitatstrukturen einstellen, welche eine höhere Wertig-
keit aufweisen. Das Nahrungsangebot sowohl an Sämereien als auch Insekten wird sich verbes-
sern. Es werden neue Brutplätze bereitgestellt. 

Auch betriebsbedingt können aufgrund der grundsätzlichen Immissionsarmut von PV-FFA und 
den nur selten vorkommenden Wartungsarbeiten (welche in ihrer Intensität nicht über eine land-
wirtschaftliche Bewirtschaftung des Vorhabenbereichs hinausgehen) Betroffenheiten der Vogel-
arten der Wälder/Gehölze ausgeschlossen werden. 

Um jedoch eine Betroffenheit gehölzbewohnender Arten (und potenziell vorkommender „Aller-
weltsarten“) durch die Baufeldfreimachung und den Baustellenbetrieb zu vermeiden, ist eine 
Bauzeitenbeschränkung (Maßnahme VART1) umzusetzen. Durch den Beginn der Arbeiten außer-
halb der Brutzeit kann der Eintritt von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 
BNatSchG vermieden werden. Unter verbindlicher Durchführung der Vermeidungsmaßnahme 
VART1 kann eine Betroffenheit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen werden. 
Ebenfalls erfolgt keine Tötung von Nestlingen durch Brutplatzaufgabe. 

Die genaue Beschreibung der Vermeidungsmaßnahme ist dem Kap. 5 zu entnehmen. 

5 ARTSPEZIFISCHE 
VERMEIDUNGSMAẞNAHMEN 

Durch die im Folgenden genannte Maßnahme können Störungen und Schädigungen betroffener 
Arten vermieden oder vermindert werden. 

Im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung der PV-FFA in Werne ist die folgende Vermei-
dungsmaßnahme der Bauzeitenbeschränkung verbindlich zu berücksichtigen. 

VART1: BAUZEITENBESCHRÄNKUNG 

Zur Vermeidung der Tötung von Nestlingen ist der Beginn sämtlicher Bautätigkeiten (einschließ-
lich bauvorbereitender Maßnahmen) zur Errichtung der PV-FFA außerhalb des Zeitraums zwi-
schen dem 01. März und 30. September eines Jahres vorzunehmen. Dieser Zeitraum berücksich-
tigt die Kernbrutzeiten und deckt ein mögliches Vorkommen von Gehölz-/Bodenbrütern ab. Sollte 
die Berücksichtigung der Bauzeitenbeschränkung nicht möglich sein, sind die Fläche und die an-
grenzenden Gehölze und Waldbereiche alternativ kurz vor Baubeginn und Baustelleneinrichtung 
durch eine/n Ornithologin/en zu begehen und von dieser/m freizugeben. In diesem Fall ist im Vor-
feld eine Abstimmung mit der uNB vorzunehmen. 



ANUMAR GMBH 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Werne 
Artenschutzbeitrag 

 
41 

 

6 ERGEBNIS DES ARTENSCHUTZ-
BEITRAGS 

Im Zusammenhang mit der Errichtung der geplanten PV-FFA konnten baubedingte Betroffenhei-
ten planungsrelevanter Vogelarten innerhalb an den Vorhabenbereich angrenzender Waldbe-
stände und Gehölzreihen nicht sicher ausgeschlossen werden. Diesbezüglich sind baubedingte 
Störwirkungen durch eine Baustelleneinrichtung während/zu Beginn der Brutzeit zu berücksich-
tigen. Durch Baustellenbetrieb und -verkehr kommt es zu Geräuschen, Menschenaufkommen 
etc. Wird die Baustelleneinrichtung innerhalb der Brutzeiten durchgeführt, kann dies zu Brut-
platzaufgabe und zu einer damit einhergehenden Tötung von Nestlingen (Verbotstatbestände 
gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG) führen. 

Um den Eintritt von Verbotstatbeständen zu vermeiden, wurde daher innerhalb des Kap. 5 eine 
geeignete Maßnahme formuliert. Die hierbei zu berücksichtigende Bauzeitenbeschränkung 
schließt neben den potenziell betroffenen planungsrelevanten Vogelarten auch ungefährdete Ar-
ten mit ein. 

Als Ergebnis des Artenschutzbeitrags wird festgestellt, dass unter Berücksichtigung der im Rah-
men der Artenschutzprüfung vorgesehenen Maßnahme VART1 „Bauzeitenbeschränkung“ der Ein-
tritt von vorhabenbedingten Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden 
kann. 

Die ökologischen Funktionen möglicher Lebensstätten im Raum bleiben im räumlich-funktiona-
len Zusammenhang erhalten. Die jeweilige lokale Population bleibt in ihrem derzeitigen Erhal-
tungszustand gesichert. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände werden nicht erfüllt. 
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7 ZUSAMMENFASSUNG 
Die Anumar GmbH plant die Errichtung einer rd. 4,5 ha großen Freiflächenphotovoltaikanlage 
(PV-FFA) in Werne innerhalb eines gem. § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB dafür im baulichen Außenbereich 
privilegierten Bereichs am Ostrand der A 1 und nördlich der Anschlussstelle Hamm-
Bockum/Werne (AS 80). Die Planungen sollen anteilig innerhalb des Flurstücks 7 der Flur 17, Ge-
markung Werne-Stadt umgesetzt werden. Das Flurstück (Gesamtfläche ca. 6,1 ha) wird derzeit 
als Acker genutzt und ist von Wald und Gehölzreihen umschlossen. 

Insgesamt zeigen die mit Modulen bestandenen Flächen der nachstehend berücksichtigten Pla-
nungen im Ergebnis bereits erfolgter Abstimmungen mit dem Straßenbaulastträger bzw. dem zu-
ständigen Fernstraßenbundesamt einen Abstand von 20 m zur zukünftigen Fahrbahnkante des 
geplanten 6-streifigen Ausbaus der A 1. Das Flurstück 7 soll im Sinne der Privilegierung ab der 
Fahrbahnkante des in Kürze geplanten Ausbaus der A 1 bis zu 200 m nach Osten für die Errichtung 
der PV-FFA genutzt werden. Die verbleibenden Teilflächen des insgesamt ca. 6,1 ha großen Flur-
stücks 7 sollen der Eingrünung sowie der Zuwegung der Anlage dienen. 

Der vorliegende Artenschutzbeitrag (ASB) dient der Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen 
Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), mit denen die europarechtlichen Vor-
gaben in nationales Recht umgesetzt wurden. 

Das Artenspektrum wurde anhand einer Messtischblattauswertung nach dem Fachinformations-
system (FIS) „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ des LANUK, des Fachinformationssys-
tems @linfos sowie eigener Begehungen ermittelt. Es erfolgte eine fachlich begründete Auswahl 
derjenigen Arten, deren Vorkommen und Betroffenheit aufgrund ihrer spezifischen Lebens-
raumansprüche im Untersuchungsgebiet möglich sind. 

Als Ergebnis dieser Vorprüfung konnte eine artenschutzrechtliche Beeinträchtigung von pla-
nungsrelevanten Vogelarten durch baubedingte Wirkfaktoren nicht ausgeschlossen werden. Auf-
grund dessen wurde eine geeignete Vermeidungsmaßnahme (VART1 „Bauzeitenbeschränkung“) 
formuliert, um den Eintritt von vorhabenbedingten Verbotstatbeständen zu verhindern. 

Die in Kap. 5 formulierte artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme ist bei der Errichtung der 
geplanten PV-FFA verbindlich zu berücksichtigen. 

Als Ergebnis des Artenschutzbeitrages wird festgestellt, dass es unter Berücksichtigung der vor-
gesehenen Vermeidungsmaßnahme nicht zu einem Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände kommt. 

Herford, den 22.01.2026 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 
– Keine Bewertung (Erhaltungszustand in NRW) 

↑ Sich verbessernd (Erhaltungszustand in NRW) 

↓ Sich verschlechternd (Erhaltungszustand in NRW) 

A. v. Art vorhanden 

ATL Atlantische biogeographische Region 

B Brutvorkommen 

EHZ Erhaltungszustand 

G Günstig (Erhaltungszustand in NRW) 

KON Kontinentale biogeographische Region 

MTB Messtischblatt 

R/W Rast-, Wintervorkommen 

S Schlecht (Erhaltungszustand in NRW) 

U Unzureichend (Erhaltungszustand in NRW) 

X Unbekannt (Erhaltungszustand in NRW) 
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PLANUNGSRELEVANTE ARTEN FÜR QUADRANT 4 IM MESSTISCHBLATT 4211 

Art EHZ 
NRW 
(ATL) 

Status 
im MTB Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Säugetiere   

Abendsegler Nyctalus noctula G A. v. 

Braunes Langohr Plecotus auritus G A. v. 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U↓ A. v. 

Fransenfledermaus Myotis nattereri G A. v. 

Großes Mausohr Myotis myotis U A. v. 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri U A. v. 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii G A. v. 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus G A. v. 

Vogelarten    

Baumpieper  Anthus trivialis U↓ B 

Bluthänfling Carduelis cannabina U B 

Eisvogel  Alcedo atthis G B 

Feldlerche Alauda arvensis U↓ B 

Feldschwirl Locustella naevia U B 

Feldsperling Passer montanus U B 

Girlitz Serinus serinus S B 

Habicht Accipiter gentilis U  

Kiebitz Vanellus vanellus S B 

Kleinspecht Dryobates minor U B 

Kuckuck Cuculus canorus U↓ B 

Mäusebussard Buteo buteo G B 

Mehlschwalbe Delichon urbica U B 

Mittelspecht Dendrocopos medius G B 

Nachtigall Luscinia megarhynchos U B 

Rauchschwalbe Hirundo rustica U B 

Rebhuhn Perdix perdix S B 

Rohrammer Emberiza schoeniclus G B 

Rotmilan Milvus milvus S B 

Schleiereule  Tyto alba G B 

Schwarzspecht Dryocopus martius G B 
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Art EHZ 
NRW 
(ATL) 

Status 
im MTB Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Sperber Accipiter nisus G B 

Star Sturnus vulgaris U B 

Steinkauz Athene noctua U B 

Teichhuhn Gallinula chloropus G B 

Turmfalke Falco tinnunculus G B 

Turteltaube Streptopelia turtur S B 

Waldkauz Strix aluco G B 

Waldohreule Asio otus U B 

Waldschnepfe Scolopax rusticola U B 

Weidenmeise Parus montanus U B 

Wespenbussard Pernis apivorus S B 

Amphibien    

Laubfrosch Hyla arborea U A. v. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 
FoRu Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

NSG Naturschutzgebiet 

RL D Rote Liste Deutschland 

RL NRW Rote Liste Nordrhein-Westfalen 

UG Untersuchungsgebiet 
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SÄUGETIERE 

Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Abendsegler 
Nyctalus noctula 

R V Waldfledermaus; jagt über großen Wasser-
flächen, Waldgebieten, Einzelbäumen, Ag-
rarflächen sowie über beleuchteten Plätzen 
im Siedlungsbereich in großen Höhen zwi-
schen 10 – 50 m; Jagdgebiete können über 
10 km von den Quartieren entfernt sein. 
Sommerquartiere: überwiegend Baumhöh-
len, selten Fledermauskästen und Spalten-
quartiere in Gebäuden; Wochenstubenkolo-
nien der Weibchen v. a. in Nordostdeutsch-
land, Polen und Südschweden. Winterquar-
tiere: großräumige Baumhöhlen, seltener 
auch Spaltenquartiere in Gebäuden, Felsen 
oder Brücken. Massenquartiere mit bis zu 
mehreren tausend Tieren. Fernstreckenwan-
derer: saisonale Wanderungen bis zu 
1.600 km; Auftreten in NRW insbesondere 
zur Zugzeit im Frühjahr und Spätsom-
mer/Herbst; „gefährdete wandernde Art“.  

Vorkommen der Art auf dem be-
troffenen Messtischblatt (vgl. An-
lage 1). 
Aufgrund der den Vorhabenbereich 
umgebenden Gehölzreihen, Wald-
flächen und der Offenlandbereiche 
im weiteren UG ist ein Vorkommen 
der Art anzunehmen. Der Abend-
segler jagt zudem auch über Frei-
flächen wie dem Acker im Vorha-
benbereich. Als essenzielles Nah-
rungshabitat kann der Vorhaben-
bereich jedoch nicht angesehen 
werden (Strukturarmut, geringe In-
sektendichte auf intensiv genutzter 
Fläche). Quartiere können inner-
halb des Vorhabenbereichs ausge-
schlossen werden. 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine bau- und anlagebedingte Be-
troffenheit von Quartieren oder 
eine Tötung von Individuen ist aus-
geschlossen. Ebenfalls der Verlust 
essenzieller Nahrungshabitate. 
Nach Inbetriebnahme der Anlage 
mit der einhergehenden Einsaat 
und Verzicht auf Düngung etc. wird 
sich die Biodiversität und damit 
auch der Insektenreichtum im Vor-
habenbereich erhöhen. Abendseg-
ler nutzen nachweislich PV-FFA als 
Teil des Nahrungshabitats und ihre 
Aktivität erhöht sich hier gem. ak-
tueller Studienlage sogar (PESCHEL 
& PESCHEL 2025). Auch auf Be-
leuchtungen wird verzichtet. Be-
triebsbedingte Auswirkungen sind 
somit ebenfalls ausgeschlossen.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Braunes Langohr 
Plecotus auritus 

G 3 Waldfledermaus; Vorkommen in unterholz-
reichen lichten Laub- und Nadelwäldern 
mit größerem Bestand an Baumhöhlen. 
Jagdgebiete: Wälder, auch Waldränder, ge-
büschreiche Wiesen, aber auch strukturrei-
che Gärten, Streuobstwiesen und Parkanla-
gen im Siedlungsbereich; Jagd in niedriger 
Höhe (0,5 – 7 m) im Unterwuchs. Radius 
von bis zu 1,5 km, max. 3 km um die Quar-
tiere. Wochenstuben: Baumhöhlen und 
Nistkästen, auch Quartiere in und an Ge-
bäuden (Dachböden, Spalten). Kleine Kolo-
nien aus 5 – 25, max. 100 Weibchen. Im 
Wald häufige Quartierwechsel. Winterquar-
tier: in geringer Individuenzahl mit bis zu 10, 
max. 25 Tieren in unterirdischen Quartieren 
wie Bunkern, Kellern oder Stollen. Kurzstre-
ckenwanderer; selten Wanderungen über 
mehr als 20 km zwischen Sommer- und 
Winterquartier. 

Vorkommen der Art auf dem be-
troffenen Messtischblatt (vgl. An-
lage 1). 
Aufgrund der den Vorhabenbereich 
umgebenden Gehölzreihen, Wald-
flächen und der Offenlandbereiche 
im weiteren UG ist ein Vorkommen 
der Art anzunehmen. Der Acker in-
nerhalb des Vorhabenbereichs 
stellt allenfalls einen wenig rele-
vanten Teil des Nahrungshabitats 
dar. Ein essenzielles Nahrungsha-
bitat liegt nicht vor (Strukturarmut, 
geringe Insektendichte auf intensiv 
genutzter Fläche). Quartiere kön-
nen innerhalb des Vorhabenbe-
reichs ausgeschlossen werden. 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine bau- und anlagebedingte Be-
troffenheit von Quartieren oder 
eine Tötung von Individuen ist aus-
geschlossen. Ebenfalls der Verlust 
essenzieller Nahrungshabitate. 
Nach Inbetriebnahme der Anlage 
mit der einhergehenden Einsaat 
und Verzicht auf Düngung etc. wird 
sich die Biodiversität und damit 
auch der Insektenreichtum im Vor-
habenbereich erhöhen. Braune 
Langohren nutzen nachweislich 
PV-FFA als Teil des Nahrungshabi-
tats (PESCHEL & PESCHEL 2025). 
Auch auf Beleuchtungen wird ver-
zichtet. Betriebsbedingte Auswir-
kungen sind somit ebenfalls aus-
geschlossen.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Breitflügelfleder-
maus 
Eptesicus serotinus 

2 3 Gebäudefledermaus; Vorkommen in Sied-
lungs- und siedlungsnahen Bereichen. 
Jagdgebiete in offener und halboffener 
Landschaft über Grünlandflächen, an 
Waldrändern oder Gewässern sowie in 
Parks und Gärten (bis 3 km um die Quar-
tiere). Jagdflug meist in einer Höhe von 
3 – 15 m. Wochenstubenquartiere: Spalten-
quartiere an Gebäuden (ausgesprochen 
orts- und quartiertreu). Überwinterung ein-
zeln oder in Kleingruppen in Spaltenverste-
cken an und in Gebäuden, Bäumen und 
Felsen sowie Stollen oder Höhlen. Kurzstre-
ckenzieher, meist Wanderungen unter 
50 km. 

Vorkommen der Art auf dem be-
troffenen Messtischblatt (vgl. An-
lage 1). 
Aufgrund der den Vorhabenbereich 
umgebenden Gehölzreihen, Wald-
flächen und der Offenlandbereiche 
im weiteren UG ist ein Vorkommen 
der Art anzunehmen. Der Acker in-
nerhalb des Vorhabenbereichs 
stellt allenfalls einen wenig rele-
vanten Teil des Nahrungshabitats 
dar. Die Breitflügelfledermaus jagt 
eher strukturgebunden. Ein essen-
zielles Nahrungshabitat liegt nicht 
vor (Strukturarmut, geringe Insek-
tendichte auf intensiv genutzter 
Fläche). Quartiere können inner-
halb des Vorhabenbereichs ausge-
schlossen werden. 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine bau- und anlagebedingte Be-
troffenheit von Quartieren oder 
eine Tötung von Individuen ist aus-
geschlossen. Ebenfalls der Verlust 
essenzieller Nahrungshabitate. 
Nach Inbetriebnahme der Anlage 
mit der einhergehenden Einsaat 
und Verzicht auf Düngung etc. wird 
sich die Biodiversität und damit 
auch der Insektenreichtum im Vor-
habenbereich erhöhen. Breitflügel-
fledermäuse können die den Vor-
habenbereich umgebenden Ge-
hölze weiterhin als Jagdhabitat 
und den Vorhabenbereich als Er-
gänzung dessen nutzen. Breitflü-
gelfledermäuse jagen nachweis-
lich auch im Bereich von PV-FFA 
(PESCHEL & PESCHEL 2025). Auch 
auf Beleuchtungen wird verzichtet. 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
sind somit ebenfalls ausgeschlos-
sen. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Fransenfledermaus 
Myotis nattereri 

* * Waldfledermaus; Vorkommen in lichten 
Laubwäldern. Jagdgebiete: reich struktu-
rierte, halboffene Parklandschaften mit He-
cken, Baumgruppen, Grünland und Gewäs-
sern, bis 1,5 km von den Quartieren ent-
fernt. Wochenstuben in Baumquartieren, 
Nistkästen, Dachböden und Viehställen. 
Kolonien aus mehreren Gruppen von 
10 – 30 Weibchen, die gemeinsam einen 
Quartierverbund bilden. Überwinterung in 
spaltenreichen Höhlen, Stollen, Eiskellern, 
Brunnen und anderen unterirdischen Hohl-
räumen. Ausgesprochen quartiertreu, 
Überwinterung in Massenquartieren mit 
mehreren tausend Tieren. Mittelstrecken-
wanderer; bis zu 80 km, max. 185 km zwi-
schen den Sommer- und Winterquartieren. 

Vorkommen der Art auf dem be-
troffenen Messtischblatt (vgl. An-
lage 1). 
Aufgrund der den Vorhabenbereich 
umgebenden Gehölzreihen, Wald-
flächen und der Offenlandbereiche 
im weiteren UG ist ein Vorkommen 
der Art anzunehmen. Der Acker in-
nerhalb des Vorhabenbereichs 
stellt allenfalls einen wenig rele-
vanten Teil des Nahrungshabitats 
dar. Ein essenzielles Nahrungsha-
bitat liegt nicht vor (Strukturarmut, 
geringe Insektendichte auf intensiv 
genutzter Fläche). Quartiere kön-
nen innerhalb des Vorhabenbe-
reichs ausgeschlossen werden. 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine bau- und anlagebedingte Be-
troffenheit von Quartieren oder 
eine Tötung von Individuen ist aus-
geschlossen. Ebenfalls der Verlust 
essenzieller Nahrungshabitate. 
Nach Inbetriebnahme der Anlage 
mit der einhergehenden Einsaat 
und Verzicht auf Düngung etc. wird 
sich die Biodiversität und damit 
auch der Insektenreichtum im Vor-
habenbereich erhöhen. Fransen-
fledermäuse kommen nachweis-
lich auch im Bereich von PV-FFA 
vor (PESCHEL & PESCHEL 2025). Auch 
auf Beleuchtungen wird verzichtet. 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
sind somit ebenfalls ausgeschlos-
sen.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Großes Mausohr 
Myotis myotis 

2 * Gebäudefledermaus; Vorkommen in struk-
turreichen Landschaften mit hohem Wald- 
und Gewässeranteil. Jagdgebiete 
(30 – 35 ha) meist in geschlossenen Wald-
gebieten, Altersklassen-Laubwälder mit ge-
ringer Kraut- und Strauchschicht und einem 
hindernisfreien Luftraum bis in 2 m Höhe 
(z. B. Buchenhallenwälder), meist in einem 
Radius von 10 km um die Quartiere; feste 
Flugrouten (z. B. lineare Landschaftsele-
mente) zwischen Quartier und Jagdhabitat. 
Jagdflug am Boden oder in Bodennähe; Wo-
chenstuben in warmen, geräumigen Dach-
böden von Kirchen, Schlössern und ande-
ren großen Gebäuden, sehr standorttreu 
und störanfällig. Winterquartiere unterir-
disch in Höhlen, Stollen und Kellern.  

Vorkommen der Art auf dem be-
troffenen Messtischblatt (vgl. An-
lage 1). 
Aufgrund der den Vorhabenbereich 
umgebenden Gehölzreihen, Wald-
flächen und der Offenlandbereiche 
im weiteren UG ist ein Vorkommen 
der Art anzunehmen. Der Acker in-
nerhalb des Vorhabenbereichs 
stellt allenfalls einen wenig rele-
vanten Teil des Nahrungshabitats 
dar. Ein essenzielles Nahrungsha-
bitat liegt nicht vor (Strukturarmut, 
geringe Insektendichte auf intensiv 
genutzter Fläche). Quartiere kön-
nen innerhalb des Vorhabenbe-
reichs ausgeschlossen werden. 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine bau- und anlagebedingte Be-
troffenheit von Quartieren oder 
eine Tötung von Individuen ist aus-
geschlossen. Ebenfalls der Verlust 
essenzieller Nahrungshabitate. 
Nach Inbetriebnahme der Anlage 
mit der einhergehenden Einsaat 
und Verzicht auf Düngung etc. wird 
sich die Biodiversität und damit 
auch der Insektenreichtum im Vor-
habenbereich erhöhen. Große 
Mausohren nutzen nachweislich 
PV-FFA als Teil des Nahrungshabi-
tats (PESCHEL & PESCHEL 2025). 
Auch auf Beleuchtungen wird ver-
zichtet. Betriebsbedingte Auswir-
kungen sind somit ebenfalls aus-
geschlossen.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Kleinabendsegler 
Nyctalus leisleri 

V D Waldfledermaus; Vorkommen in wald- und 
strukturreichen Parklandschaften. Jagdge-
biete: Wälder, Lichtungen, Kahlschläge, 
Waldränder, auch in Offenlandlebensräu-
men wie Grünländern, Hecken, Gewässern 
und beleuchteten Plätzen im Siedlungsbe-
reich. Jagd im freien Luftraum in einer Höhe 
von meist über 10 m; Entfernung zwischen 
Quartier und Jagdhabitat bis 10 km, max. 
17 km. Wochenstuben- und Sommerquar-
tiere: v. a. Baumhöhlen, Baumspalten so-
wie Nistkästen, seltener auch Jagdkanzeln 
oder Gebäudespalten. Weibchenkolonien 
aus 10 – 70, max. 100 Individuen, innerhalb 
eines Quartierverbundes kleinere Teilgrup-
pen, zwischen denen die Tiere häufig wech-
seln, daher großes Quartierangebot erfor-
derlich. Ortstreu, traditionell genutzte Som-
merquartiere. Überwinterung meist einzeln 
oder in Kleingruppen mit bis zu 30 Tieren in 
Baumhöhlen sowie in Spalten und Hohlräu-
men an und in Gebäuden, seltener auch in 
Fledermauskästen. Fernstreckenwanderer: 
saisonale Wanderungen zwischen Repro-
duktions- und Überwinterungsgebieten von 
bis zu 1.600 km. 

Vorkommen der Art auf dem be-
troffenen Messtischblatt (vgl. An-
lage 1). 
Aufgrund der den Vorhabenbereich 
umgebenden Gehölzreihen, Wald-
flächen und der Offenlandbereiche 
im weiteren UG ist ein Vorkommen 
der Art anzunehmen. Der Acker in-
nerhalb des Vorhabenbereichs 
stellt allenfalls einen wenig rele-
vanten Teil des Nahrungshabitats 
dar. Ein essenzielles Nahrungsha-
bitat liegt nicht vor (Strukturarmut, 
geringe Insektendichte auf intensiv 
genutzter Fläche). Quartiere kön-
nen innerhalb des Vorhabenbe-
reichs ausgeschlossen werden. 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine bau- und anlagebedingte Be-
troffenheit von Quartieren oder 
eine Tötung von Individuen ist aus-
geschlossen. Ebenfalls der Verlust 
essenzieller Nahrungshabitate. 
Nach Inbetriebnahme der Anlage 
mit der einhergehenden Einsaat 
und Verzicht auf Düngung etc. wird 
sich die Biodiversität und damit 
auch der Insektenreichtum im Vor-
habenbereich erhöhen. Klein-
abendsegler nutzen nachweislich 
PV-FFA als Teil des Nahrungshabi-
tats und ihre Aktivität ist gem. ak-
tueller Studienlage sehr hoch 
(PESCHEL & PESCHEL 2025). Auch 
auf Beleuchtungen wird verzichtet. 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
sind somit ebenfalls ausgeschlos-
sen.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Wasserfledermaus 
Myotis daubentonii 

G * Waldfledermaus; Vorkommen in struktur-
reichen Landschaften mit hohem Gewäs-
ser- und Waldanteil. Jagdgebiete 
(100 – 7.500 m²): offene Wasserflächen an 
stehenden und langsam fließenden Gewäs-
sern, bevorzugt mit Ufergehölzen, aber 
auch Wälder, Waldlichtungen und Wiesen. 
Jagdflug in 5 – 20 cm Höhe über der Was-
seroberfläche. Traditionell genutzte Jagdge-
biete sind bis zu 8 km vom Quartier entfernt 
und werden über festgelegte Flugrouten 
entlang von markanten Landschaftsstruk-
turen erreicht. Sommerquartiere und Wo-
chenstuben in Baumhöhlen, bevorzugt alte 
Fäulnis- oder Spechthöhlen in Eichen und 
Buchen. Größere Kolonien von 20 - 50, max. 
600 Weibchen. Nutzung mehrerer Quartiere 
im Verbund, Wechsel alle 2 - 3 Tage. Männ-
chen in Baumquartieren, Bachverrohrun-
gen, Tunneln oder in Stollen, gelegentlich in 
kleineren Kolonien. Große Schwärme an 
Winterquartieren. Massenquartiere mit 
mehreren tausend Tieren. Ausgesprochen 
quartiertreu. Mittelstreckenwanderer; Ent-
fernungen von bis zu 100 km, max. 260 km 
zwischen den Sommer- und Winterquartie-
ren. 

Vorkommen der Art auf dem be-
troffenen Messtischblatt (vgl. An-
lage 1). 
Aufgrund der den Vorhabenbereich 
umgebenden Gehölzreihen, Wald-
flächen und der Offenlandbereiche 
im weiteren UG in Verbindung mit 
den Gewässerbereichen der 
Düsbecke ist ein Vorkommen der 
Art anzunehmen. Der Acker inner-
halb des Vorhabenbereichs stellt 
allenfalls einen wenig relevanten 
Teil des Nahrungshabitats dar. Ein 
essenzielles Nahrungshabitat liegt 
nicht vor (Strukturarmut, geringe 
Insektendichte auf intensiv genutz-
ter Fläche). Quartiere können in-
nerhalb des Vorhabenbereichs 
ausgeschlossen werden. 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine bau- und anlagebedingte Be-
troffenheit von Quartieren oder 
eine Tötung von Individuen ist aus-
geschlossen. Ebenfalls der Verlust 
essenzieller Nahrungshabitate. 
Relevante Gewässer sind durch 
das Vorhaben nicht betroffen. 
Nach Inbetriebnahme der Anlage 
mit der einhergehenden Einsaat 
und Verzicht auf Düngung etc. wird 
sich die Biodiversität und damit 
auch der Insektenreichtum im Vor-
habenbereich erhöhen. Wasserfle-
dermäuse nutzen nachweislich 
PV-FFA als Teil des Nahrungshabi-
tats (PESCHEL & PESCHEL 2025). 
Auch auf Beleuchtungen wird ver-
zichtet. Betriebsbedingte Auswir-
kungen sind somit ebenfalls aus-
geschlossen.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus 
pipistrellus 

* * Gebäudefledermaus; Vorkommen in struk-
turreichen Landschaften, auch in Sied-
lungsbereichen als Kulturfolger. Jagdge-
biete: Gewässer, Kleingehölze sowie aufge-
lockerte Laub- und Mischwälder, im Sied-
lungsbereich in parkartigen Gehölzbestän-
den sowie an Straßenlaternen. Radius von 
50 m – 2,5 km um die Quartiere. Sommer-
quartiere: fast ausschließlich Spaltenver-
stecke an und in Gebäuden, auch Baum-
quartiere und Nistkästen. Ortstreue Weib-
chenkolonien umfassen mehr als 80, max. 
400 Tiere. Nutzung mehrerer Quartiere im 
Verbund, Wechsel alle 11 – 12 Tage. Win-
terquartiere: oberirdische Spaltenverstecke 
in und an Gebäuden, auch natürliche Fels-
spalten und unterirdisch in Kellern oder 
Stollen. Quartiertreu. Überwinterung in tra-
ditionell genutzten Massenquartieren mit 
vielen tausend Tieren. Wanderstrecken zwi-
schen Sommer- und Winterquartier unter 
50 km. 

Vorkommen der Art auf dem be-
troffenen Messtischblatt (vgl. An-
lage 1). 
Aufgrund der den Vorhabenbereich 
umgebenden Gehölzreihen, Wald-
flächen und der Offenlandbereiche 
im weiteren UG ist ein Vorkommen 
der Art anzunehmen. Der Acker in-
nerhalb des Vorhabenbereichs 
stellt allenfalls einen wenig rele-
vanten Teil des Nahrungshabitats 
dar. Ein essenzielles Nahrungsha-
bitat liegt nicht vor (Strukturarmut, 
geringe Insektendichte auf intensiv 
genutzter Fläche). Quartiere kön-
nen innerhalb des Vorhabenbe-
reichs ausgeschlossen werden. 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine bau- und anlagebedingte Be-
troffenheit von Quartieren oder 
eine Tötung von Individuen ist aus-
geschlossen. Ebenfalls der Verlust 
essenzieller Nahrungshabitate. 
Nach Inbetriebnahme der Anlage 
mit der einhergehenden Einsaat 
und Verzicht auf Düngung etc. wird 
sich die Biodiversität und damit 
auch der Insektenreichtum im Vor-
habenbereich erhöhen. Zwergfle-
dermäuse nutzen nachweislich 
PV-FFA als Teil des Nahrungshabi-
tats und ihre Aktivität erhöht sich 
hier gem. aktueller Studienlage so-
gar (PESCHEL & PESCHEL 2025). Auch 
auf Beleuchtungen wird verzichtet. 
Betriebsbedingte Auswirkungen 
sind somit ebenfalls ausgeschlos-
sen. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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VOGELARTEN 

Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Baumpieper 
Anthus trivialis 

3 V Der Baumpieper bewohnt offenes bis 
halboffenes Gelände mit höheren Ge-
hölzen als Singwarten und einer struk-
turreichen Krautschicht. Geeignete 
Lebensräume sind sonnige Waldrän-
der, Lichtungen, Kahlschläge, junge 
Aufforstungen und lichte Wälder. Au-
ßerdem werden Heide- und Moorge-
biete sowie Grünländer und Brachen 
mit einzeln stehenden Bäumen, He-
cken und Feldgehölzen besiedelt. 
Dichte Wälder und sehr schattige 
Standorte werden dagegen gemieden. 
Das Nest wird am Boden unter Gras-
bulten oder Büschen angelegt. Ab 
Ende April bis Mitte Juli erfolgt die Ei-
ablage, Zweitbruten sind möglich. 
Spätestens im August sind die letzten 
Jungen flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im Untersuchungsgebiet 
vorhandenen Gehölzbestände in Ver-
bindung mit landwirtschaftlichen Flä-
chen wie Grün- und Ackerland, Säu-
men etc. ist ein Vorkommen des 
Baumpiepers potenziell möglich. Brut-
stätten innerhalb der intensiv genutz-
ten Ackerfläche des Vorhabenbe-
reichs sind jedoch nicht anzunehmen. 
Diese kann allenfalls einen Teil des 
Nahrungshabitats darstellen, wobei 
aufgrund der intensiven, einseitigen 
Nutzung kein essenzielles Nahrungs-
habitat vorliegt. Ohnehin weisen die 
Bereiche, welche künftig durch Solar-
module überstellt werden, aufgrund 
der Effektdistanz des Baumpiepers 
von 200 m eine deutlich herabgesetzte 
Habitateignung auf (GARNIEL & 
MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten (FoRu). Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingt 
können Betroffenheiten jedoch ins-
gesamt ausgeschlossen werden. 
Baumpieper besiedeln gem. aktuel-
ler Studienlage PV-FFA nachweislich 
und die Biodiversität und damit 
auch die Insektendichte/das Sa-
menpotenzial vor Ort erhöht sich 
(PESCHEL & PESCHEL 2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Bluthänfling 
Carduelis cannabina 

3 3 Als typische Vogelart der ländlichen 
Gebiete bevorzugt der Bluthänfling of-
fene mit Hecken, Sträuchern oder jun-
gen Koniferen und einer samentragen-
den Krautschicht bewachsene Flä-
chen. In NRW sind dies z. B. hecken-
reiche Agrarlandschaften, Heide-, Öd-
land- und Ruderalflächen. Seit der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
aber hat sich die Präferenz auch in die 
Richtung urbaner Lebensräume wie 
Gärten, Parkanlagen und Friedhöfe 
verschoben. Hier ist die vornehmlich 
vegetabilische Nahrung des Bluthänf-
lings in Form von Sämereien in ausrei-
chender Zahl vorhanden. Der bevor-
zugte Neststandort befindet sich in 
dichten Büschen und Hecken. Das 
Brutgeschäft im Rahmen einer ge-
wöhnlich monogamen Saisonehe be-
ginnt frühestens ab Anfang April, 
Hauptzeit ist die erste bzw. zweite 
Maihälfte, das letzte Gelege wird in der 
ersten Augustdekade begonnen. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im Untersuchungsgebiet 
vorhandenen Gehölzbestände in Ver-
bindung mit landwirtschaftlichen Flä-
chen wie Grün- und Ackerland, Säu-
men etc. ist ein Vorkommen des Blut-
hänflings potenziell möglich. Aufgrund 
dessen, dass innerhalb des Vorhaben-
bereichs selbst keine Gehölze vorhan-
den sind, können Brutstätten hier aus-
geschlossen werden. Dieser kann al-
lenfalls einen Teil des Nahrungshabi-
tats darstellen, wobei aufgrund der in-
tensiven, einseitigen Nutzung kein es-
senzielles Nahrungshabitat vorliegt. 
Ohnehin weisen die Bereiche, welche 
künftig durch Solarmodule überstellt 
werden, aufgrund der Effektdistanz 
des Bluthänflings von 200 m eine 
deutlich herabgesetzte Habitateig-
nung auf (GARNIEL & MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingt 
können Betroffenheiten jedoch ins-
gesamt ausgeschlossen werden. Für 
den Bluthänfling erhöht sich gem. 
aktueller Studienlage durch PV-FFA 
nachweislich die Insekten-
dichte/das Samenpotenzial/die 
Strukturvielfalt vor Ort und die Anla-
gen werden gern besiedelt (PESCHEL 
& PESCHEL 2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Eisvogel 
Alcedo atthis 

* * Der Eisvogel besiedelt Fließ- und Still-
gewässer mit Abbruchkanten und 
Steilufern. Dort brütet er bevorzugt an 
vegetationsfreien Steilwänden aus 
Lehm oder Sand in selbst gegrabenen 
Brutröhren. Wurzelteller von umge-
stürzten Bäumen sowie künstliche 
Nisthöhlen werden ebenfalls ange-
nommen. Die Brutplätze liegen oft-
mals am Wasser, können aber bis zu 
mehrere hundert Meter vom nächsten 
Gewässer entfernt sein. Zur Nahrungs-
suche benötigt der Eisvogel kleinfisch-
reiche Gewässer mit guten Sichtver-
hältnissen und überhängenden Ästen 
als Ansitzwarten. Außerhalb der Brut-
zeit tritt er auch an Gewässern fernab 
der Brutgebiete, bisweilen auch in 
Siedlungsbereichen auf. Die Größe ei-
nes Brutreviers wird auf 1 – 2,5 km 
(kleine Fließgewässer) bzw. auf 
4 – 7 km (größere Flüsse) geschätzt. 
Frühestens ab März beginnt das Brut-
geschäft. Unter günstigen Bedingun-
gen sind Zweit- und Drittbruten bis 
zum September möglich. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der südöstlich des Vorha-
benbereichs verlaufenden Düsbecke 
kann ein Vorkommen, zumindest als 
Nahrungsgast (im Bereich des Vorha-
bens weist das Gewässer keine geeig-
nete Ausprägung für die Anlage von 
Brutröhren auf), innerhalb des UG 
nicht ausgeschlossen werden. Der 
Vorhabenbereich selbst hat aufgrund 
fehlender Habitatstrukturen jedoch 
keine Relevanz für die Art. 

► Vorkommen innerhalb des UG, je-
doch nicht im Vorhabenbereich 
potenziell möglich. 

Bau- und anlagebedingte Tötungen, 
Inanspruchnahmen von FoRu oder 
essenzieller Nahrungshabitate so-
wie erhebliche Störungen können 
ausgeschlossen werden, da der Vor-
habenbereich keine Relevanz für die 
Art aufweist und beeinträchtigende 
Wirkungen bis zur Düsbecke rei-
chend nicht ausgelöst werden. Auch 
betriebsbedingte Betroffenheiten 
können ausgeschlossen werden, da 
die geplante PV-FFA immissionsarm 
ist und keine Wirkreichweite bis zu 
relevanten Gewässern und Auen 
aufweist. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Feldlerche 
Alauda arvensis 

3 3 Als ursprünglicher Steppenbewohner 
ist die Feldlerche eine Charakterart 
der offenen Feldflur. Sie besiedelt 
reich strukturiertes Ackerland, exten-
siv genutzte Grünländer und Brachen 
sowie größere Heidegebiete. Das Nest 
wird in Bereichen mit kurzer und lücki-
ger Vegetation in einer Bodenmulde 
angelegt. Mit Wintergetreide bestellte 
Äcker sowie intensiv gedüngtes Grün-
land stellen aufgrund der hohen Vege-
tationsdichte keine optimalen Brutbio-
tope dar. Ab Mitte April bis Juli erfolgt 
die Eiablage, Zweitbruten sind üblich. 
Spätestens im August sind die letzten 
Jungen flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im UG vorkommenden 
landwirtschaftlichen Freiflächen ist 
ein Vorkommen potenziell möglich. 
Der Vorhabenbereich selbst hat für die 
Art jedoch keine Relevanz, da dieser 
zum einen von der A 1 beeinflusst wird 
und gem. der Arbeitshilfe Vögel und 
Straßenverkehr (GARNIEL & MIERWALD 
2010) keine Habitateignung vorliegt 
und zum anderen von allen Seiten 
durch Waldbestände umgeben ist, 
welche die Art typischerweise meidet. 

► Vorkommen innerhalb des UG, je-
doch nicht im Vorhabenbereich 
potenziell möglich. 

Bau- und anlagebedingte Tötungen, 
Inanspruchnahmen von FoRu oder 
essenzieller Nahrungshabitate so-
wie erhebliche Störungen können 
ausgeschlossen werden, da der Vor-
habenbereich keine Relevanz für die 
Art aufweist. Im Umfeld befindliche 
Ackerflächen sind vom Vorhaben 
nicht betroffen. 
Auch betriebsbedingte Betroffenhei-
ten können ausgeschlossen werden, 
da die geplante PV-FFA immissions-
arm ist und keine Wirkreichweite bis 
zu relevanten Ackerflächen auf-
weist. Zudem besiedeln Feldlerchen 
PV-FFA nachweislich mit einer häu-
fig sogar höheren Dichte als auf der 
Ausgangsfläche (PESCHEL & PESCHEL 
2025), sodass betriebsbedingte Be-
troffenheiten ohnehin ausgeschlos-
sen werden können. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Feldschwirl 
Locustella naevia 

3 2 Als Lebensraum nutzt der Feldschwirl 
gebüschreiche, feuchte Extensivgrün-
länder, größere Waldlichtungen, gras-
reiche Heidegebiete sowie Verlan-
dungszonen von Gewässern. Seltener 
kommt er auch in Getreidefeldern vor. 
Wichtig ist das Vorhandensein von 
zwei Vegetationsschichten: eine über 
20 – 30 cm hohe, dichte Kraut- und 
Grasschicht, die genügend Bewe-
gungsfreiheit lässt, und eine Schicht 
mit geeigneten Singwarten (z. B. vor-
jährige Stauden, einzelne Sträucher 
oder kleine Bäume). Die Bodenfeuchte 
ist offenbar von untergeordneter Be-
deutung, da auch trockene Standorte 
besiedelt werden. 
Das Nest wird bevorzugt in Bodennähe 
oder unmittelbar am Boden in Pflan-
zenhorsten angelegt. Nach Ankunft 
aus den Überwinterungsgebieten be-
ginnt ab Ende April das Brutgeschäft 
(Hauptlegezeit im Mai). Spätestens im 
Juli sind alle Jungen flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im UG vorkommenden 
Grünlandflächen, Säume etc. südöst-
lich des Vorhabenbereichs ist ein Vor-
kommen innerhalb des UG potenziell 
möglich. Innerhalb des Vorhabenbe-
reichs selbst liegen jedoch keine ge-
eigneten Habitatstrukturen vor. 

► Vorkommen innerhalb des UG, je-
doch nicht im Vorhabenbereich 
potenziell möglich. 

Bau- und anlagebedingte Tötungen, 
Inanspruchnahmen von FoRu oder 
essenzieller Nahrungshabitate so-
wie erhebliche Störungen können 
ausgeschlossen werden, da der Vor-
habenbereich keine Relevanz für die 
Art aufweist. Die im Umfeld befindli-
chen Flächen im Bereich der Düsbe-
cke sind vom Vorhaben nicht betrof-
fen. 
Auch betriebsbedingte Betroffenhei-
ten können ausgeschlossen werden, 
da die geplante PV-FFA immissions-
arm ist und keine Wirkreichweite bis 
zu relevanten Habitatstrukturen auf-
weist. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Feldsperling 
Passer montanus 

3 V Der Lebensraum des Feldsperlings 
sind halboffene Agrarlandschaften mit 
einem hohen Grünlandanteil, Obst-
wiesen, Feldgehölzen und Waldrän-
dern. Darüber hinaus dringt er bis in 
die Randbereiche ländlicher Siedlun-
gen vor, wo er Obst- und Gemüsegär-
ten oder Parkanlagen besiedelt. An-
ders als der nah verwandte Haussper-
ling meidet er das Innere von Städten. 
Feldsperlinge sind sehr brutplatztreu 
und nisten gelegentlich in koloniearti-
gen Ansammlungen. Als Höhlenbrüter 
nutzten sie Specht- oder Faulhöhlen, 
Gebäudenischen, aber auch Nistkäs-
ten. Die Brutzeit reicht von April bis 
August. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im UG vorkommenden 
Wälder, landwirtschaftlichen Flächen, 
der Bereiche entlang der Düsbecke 
etc. ist ein Vorkommen des Feldsper-
lings potenziell möglich. Der Vorha-
benbereich bietet hierbei keinerlei ge-
eignete Brutstätten, wohl aber einen 
möglichen Teil des Nahrungshabitats. 
Dieses ist aufgrund der Strukturarmut 
und der im Raum verfügbaren, deut-
lich geeigneteren Nahrungsflächen als 
nicht essenziell für die Art einzustufen. 
Ohnehin weisen die Bereiche, welche 
künftig durch Solarmodule überstellt 
werden, aufgrund der Effektdistanz 
des Feldsperlings von 100 m eine 
deutlich herabgesetzte Habitateig-
nung auf (GARNIEL & MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in an den Vorhabenbe-
reich angrenzenden Habitaten ver-
lassen werden. Betriebsbedingte 
Betroffenheiten können ebenfalls 
ausgeschlossen werden. Innerhalb 
des Vorhabenbereichs wird sich 
künftig die Biodiversität und somit 
auch der Insektenreichtum/Säme-
reien etc. erhöhen. Feldsperlinge 
kommen nachweislich im Bereich 
von PV-FFA vor (PESCHEL & PESCHEL 
2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Girlitz 
Serinus serinus 

2 * Aufgrund seiner mediterranen Her-
kunft bevorzugt der Girlitz ein trocke-
nes und warmes Klima, welches in 
NRW nur regional bzw. in bestimmten 
Habitaten zu finden ist. Aus diesem 
Grund ist der Lebensraum Stadt für 
diese Art von besonderer Bedeutung, 
da hier zu jeder Jahreszeit ein milderes 
und trockeneres Mikroklima herrscht 
als in ländlichen Gebieten. Eine ab-
wechslungsreiche Landschaft mit lo-
ckerem Baumbestand findet er in der 
Stadt auf Friedhöfen und in Parks und 
Kleingartenanlagen. Hier ist auch das 
Nahrungsangebot an kleinen Säme-
reien von Kräutern und Stauden sowie 
Knospen und Kätzchen von Sträu-
chern und Bäumen ausreichend vor-
handen. Der bevorzugte Neststandort 
befindet sich in Nadelbäumen. Das 
Brutgeschäft im Rahmen einer ge-
wöhnlich monogamen Saisonehe be-
ginnt ab Mitte/Ende April bis Ende Mai, 
die Zweitbrut Ende Juni bis Mitte Juli. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im UG vorkommenden 
Gehölze, Säume, Grünlandflächen 
etc. ist ein Vorkommen des Girlitzes 
potenziell möglich. Der Vorhabenbe-
reich bietet hierbei keinerlei geeignete 
Brutstätten, wohl aber einen mögli-
chen Teil des Nahrungshabitats. Die-
ses ist aufgrund der Strukturarmut und 
der im Raum verfügbaren, deutlich ge-
eigneteren Nahrungsflächen als nicht 
essenziell für die Art einzustufen. Oh-
nehin weisen die Bereiche, welche 
künftig durch Solarmodule überstellt 
werden, aufgrund der Effektdistanz 
des Girlitzes von 200 m eine deutlich 
herabgesetzte Habitateignung auf 
(GARNIEL & MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingte 
Betroffenheiten können ebenfalls 
ausgeschlossen werden. Innerhalb 
des Vorhabenbereichs wird sich 
künftig die Biodiversität und somit 
auch der Insektenreichtum/Säme-
reien etc. erhöhen. Die Vorhabenflä-
chen bleiben für die Art als Teil des 
potenziellen Nahrungshabitats nutz-
bar. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 



ANUMAR GMBH 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Werne 
Artenschutzbeitrag – Anlage 2 

 
20 

 

Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Habicht 
Accipiter gentilis 

3 * Als Lebensraum bevorzugt der Ha-
bicht Kulturlandschaften mit einem 
Wechsel von geschlossenen Waldge-
bieten, Waldinseln und Feldgehölzen. 
Als Bruthabitate können Waldinseln 
ab einer Größe von 1 – 2 ha genutzt 
werden. Die Brutplätze befinden sich 
zumeist in Wäldern mit altem Baum-
bestand, vorzugsweise mit freier An-
flugmöglichkeit durch Schneisen. Der 
Horst wird in hohen Bäumen in 
14 – 28 m Höhe angelegt. Der Horst-
bau beginnt bereits im Winter, die Ei-
ablage erfolgt ab Ende März, spätes-
tens im Juli sind die Jungen flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im Untersuchungsgebiet 
vorhandenen Gehölzbestände in Ver-
bindung mit landwirtschaftlichen Flä-
chen wie Grün- und Ackerland, Säu-
men etc. ist ein Vorkommen des Ha-
bichts potenziell möglich. Aufgrund 
dessen, dass innerhalb des Vorhaben-
bereichs selbst keine Gehölze vorhan-
den sind, können Horste hier ausge-
schlossen werden. Der Vorhabenbe-
reich kann allenfalls einen Teil des 
Nahrungshabitats darstellen, wobei 
aufgrund der intensiven, einseitigen 
Nutzung kein essenzielles Nahrungs-
habitat vorliegt. Ohnehin weisen die 
Bereiche, welche künftig durch Solar-
module überstellt werden, aufgrund 
der Effektdistanz des Habichts von 
200 m eine deutlich herabgesetzte Ha-
bitateignung auf (GARNIEL & MIERWALD 
2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingt 
können Betroffenheiten insgesamt 
ausgeschlossen werden. Der Ha-
bicht wurde regelmäßig beim Jagen 
in PV-FFA nachgewiesen (PESCHEL & 
PESCHEL 2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
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RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Kiebitz 
Vanellus vanellus 

2 2 Der Kiebitz ist ein Charaktervogel offe-
ner Grünlandgebiete und bevorzugt 
feuchte, extensiv genutzte Wiesen und 
Weiden. Seit einigen Jahren besiedelt 
er verstärkt auch Ackerland. Inzwi-
schen brüten etwa 80 % der Kiebitze in 
NRW auf Ackerflächen. Dort ist der 
Bruterfolg stark abhängig von der Be-
wirtschaftungsintensität und fällt oft 
sehr gering aus. Bei der Wahl des 
Neststandortes werden offene und 
kurze Vegetationsstrukturen bevor-
zugt. Auf einer Fläche von 10 ha kön-
nen 1 – 2 Brutpaare vorkommen. Klein-
flächig kann es zu höheren Dichten 
kommen, da Kiebitze oftmals in kolo-
nieartigen Konzentrationen brüten. Die 
ersten Kiebitze treffen ab Mitte Feb-
ruar in den Brutgebieten ein. Ab Mitte 
März beginnt das Brutgeschäft, spä-
testens im Juni sind die letzten Jungen 
flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im UG vorkommenden 
landwirtschaftlichen Freiflächen ist 
ein Vorkommen potenziell möglich. 
Der Vorhabenbereich selbst hat für die 
Art jedoch keine Relevanz, da dieser 
zum einen von der A 1 beeinflusst wird 
und gem. der Arbeitshilfe Vögel und 
Straßenverkehr (GARNIEL & MIERWALD 
2010) keine Habitateignung vorliegt 
und zum anderen von allen Seiten 
durch Waldbestände umgeben ist, 
welche die Art typischerweise meidet. 

► Vorkommen innerhalb des UG, je-
doch nicht im Vorhabenbereich 
potenziell möglich. 

Bau- und anlagebedingte Tötungen, 
Inanspruchnahmen von FoRu oder 
essenzieller Nahrungshabitate so-
wie erhebliche Störungen können 
ausgeschlossen werden, da der Vor-
habenbereich keine Relevanz für die 
Art aufweist. Im Umfeld befindliche 
Ackerflächen sind vom Vorhaben 
nicht betroffen. 
Auch betriebsbedingte Betroffenhei-
ten können ausgeschlossen werden, 
da die geplante PV-FFA immissions-
arm ist und keine Wirkreichweite bis 
zu relevanten Ackerflächen auf-
weist. Die Höhe der Module über-
steigt die der umgebenden Gehölz-
bestände nicht, sodass keine additiv 
den Kiebitz potenziell störende Ver-
tikalstruktur entsteht. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Kleinspecht 
Dryobates minor 

3 3 Der Kleinspecht besiedelt parkartige 
oder lichte Laub- und Mischwälder, 
Weich- und Hartholzauen sowie 
feuchte Erlen- und Hainbuchenwälder 
mit einem hohen Alt- und Totholzan-
teil. In dichten, geschlossenen Wäl-
dern kommt er höchstens in Randbe-
reichen vor. Darüber hinaus erscheint 
er im Siedlungsbereich auch in struk-
turreichen Parkanlagen, alten Villen- 
und Hausgärten sowie in Obstgärten 
mit altem Baumbestand. Die Nist-
höhle wird in totem oder morschem 
Holz, bevorzugt in Weichhölzern (v. a. 
Pappeln, Weiden) angelegt. Revier-
gründung und Balz finden ab Februar 
statt. Ab Ende April beginnt die Eiab-
lage, bis Ende Juni sind alle Jungen 
flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im UG vorkommenden 
Gehölzbestände, Grünländer, tlw. im 
Bereich der Düsbecke und deren Aue 
stockender Weichhölzer ist ein Vor-
kommen des Kleinspechts potenziell 
möglich. Aufgrund dessen, dass inner-
halb des Vorhabenbereichs selbst 
keine Gehölze vorhanden sind, kön-
nen Brutstätten hier ausgeschlossen 
werden. Auch stellen intensiv genutzte 
Ackerflächen keine geeigneten Nah-
rungshabitate dar. 

► Vorkommen innerhalb des UG, je-
doch nicht im Vorhabenbereich 
potenziell möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingte 
Betroffenheiten können ausge-
schlossen werden, da die geplante 
PV-FFA immissionsarm ist und keine 
Bewegungen oder Menschenauf-
kommen etc. auf der Fläche entste-
hen, welche über die landwirtschaft-
liche Nutzung hinausgehen, an wel-
che die Art bereits gewöhnt ist. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Kuckuck 
Cuculus canorus 

2 3 Den Kuckuck kann man in fast allen 
Lebensräumen, bevorzugt in Parkland-
schaften, Heide- und Moorgebieten, 
lichten Wäldern sowie an Siedlungs-
rändern und auf Industriebrachen, an-
treffen. Das Weibchen legt jeweils ein 
Ei in ein fremdes Nest von bestimmten 
Singvogelarten. Bevorzugte Wirte sind 
Teich- und Sumpfrohrsänger, Bach-
stelze, Neuntöter, Heckenbraunelle, 
Rotkehlchen sowie Grasmücken, Pie-
per und Rotschwänze. Nach Ankunft 
aus den Überwinterungsgebieten er-
folgt von Ende April bis Juli die Ablage 
der Eier. Der junge Kuckuck wirft die 
restlichen Eier oder Jungen aus dem 
Nest und wird von seinen Wirtseltern 
aufgezogen. Spätestens im September 
sind die letzten Jungen flügge.  

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im UG vorkommenden 
Wälder, der Auenbereiche entlang der 
Düsbecke, diverser Wiesen und 
Säume etc. ist ein Vorkommen des Ku-
ckucks und seiner Wirtsvögel potenzi-
ell möglich. Der Vorhabenbereich bie-
tet hierbei keinerlei geeignete Brut-
stätten, wohl aber einen möglichen 
Teil des Nahrungshabitats. Dieses ist 
aufgrund der Strukturarmut und der im 
Raum verfügbaren, deutlich geeigne-
teren Nahrungsflächen als nicht es-
senziell einzustufen. Ohnehin weisen 
die Bereiche, welche künftig durch So-
larmodule überstellt werden, aufgrund 
der Effektdistanz des Kuckucks von 
300 m eine deutlich herabgesetzte Ha-
bitateignung auf (GARNIEL & MIERWALD 
2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingte 
Betroffenheiten können jedoch aus-
geschlossen werden. Innerhalb des 
Vorhabenbereichs wird sich künftig 
die Biodiversität und somit auch der 
Insektenreichtum/Sämereien etc. 
erhöhen. Der Kuckuck konnte be-
reits im Bereich von PV-FFA als Brut-
vogel und Nahrungsgast nachgewie-
sen werden (PESCHEL & PESCHEL 
2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Mäusebussard 
Buteo buteo 

* * Der Mäusebussard besiedelt nahezu 
alle Lebensräume der Kulturland-
schaft, sofern geeignete Baumbe-
stände als Brutplatz vorhanden sind. 
Bevorzugt werden Randbereiche von 
Waldgebieten, Feldgehölze sowie 
Baumgruppen und Einzelbäume, in 
denen der Horst in 10 – 20 m Höhe an-
gelegt wird. In optimalen Lebensräu-
men kann ein Brutpaar ein Jagdrevier 
von nur 1,5 km² Größe beanspruchen. 
Ab April beginnt das Brutgeschäft, bis 
Juli sind alle Jungen flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Hinweis auf Nachweis durch das @lin-
fos ca. 100 m nordwestlich des Vorha-
benbereichs, von diesem durch die A 2 
getrennt im Jahr 2020. 
Aufgrund der im Untersuchungsgebiet 
vorhandenen Gehölzbestände in Ver-
bindung mit landwirtschaftlichen Flä-
chen wie Grün- und Ackerland, Säu-
men etc. ist ein Vorkommen des Mäu-
sebussards potenziell möglich. Auf-
grund dessen, dass innerhalb des Vor-
habenbereichs selbst keine Gehölze 
vorhanden sind, können Horste hier 
ausgeschlossen werden. Der Vorha-
benbereich kann allenfalls einen Teil 
des Nahrungshabitats darstellen, wo-
bei aufgrund der intensiven, einseiti-
gen Nutzung kein essenzielles Nah-
rungshabitat vorliegt. Ohnehin weisen 
die Bereiche, welche künftig durch So-
larmodule überstellt werden, aufgrund 
der Fluchtdistanz von 200 m keine we-
sentliche Eignung auf (GARNIEL & 
MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten (FoRu). Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingt 
können Betroffenheiten insgesamt 
ausgeschlossen werden. Der Mäu-
sebussard wurde regelmäßig beim 
Jagen in PV-FFA nachgewiesen 
(PESCHEL & PESCHEL 2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Deutscher Name 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Mehlschwalbe 
Delichon urbicum 

3 3 Die Mehlschwalbe lebt als Kulturfolger 
in menschlichen Siedlungsbereichen. 
Als Koloniebrüter bevorzugt sie freiste-
hende, große und mehrstöckige Ein-
zelgebäude in Dörfern und Städten. 
Die Lehmnester werden an den Au-
ßenwänden der Gebäude an der Dach-
unterkante, in Giebel-, Balkon- und 
Fensternischen oder unter Mauervor-
sprüngen angebracht. Industriege-
bäude und technische Anlagen sind 
ebenfalls geeignete Brutstandorte. Be-
stehende Kolonien werden oft über 
viele Jahre besiedelt, wobei Altnester 
bevorzugt angenommen werden. Als 
Nahrungsflächen werden insektenrei-
che Gewässer und offene Agrarland-
schaften in der Nähe der Brutplätze 
aufgesucht. Nach Ankunft aus den 
Überwinterungsgebieten beginnt ab 
Anfang Mai die Brutzeit. Zweitbruten 
sind üblich, so dass bis Mitte Septem-
ber die letzten Jungen flügge werden. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im UG vorhandenen 
landwirtschaftlichen Flächen, Säume, 
Gehölze etc. ist ein Vorkommen als 
Nahrungsgast potenziell möglich. Für 
die Art geeignete Gebäude zur Anlage 
der FoRu sind bis auf einige wenige 
Einzelgebäude außerhalb des Vorha-
benbereichs nicht vorhanden. Der 
Vorhabenbereich stellt aufgrund der 
intensiven Nutzung kein essenzielles 
Nahrungshabitat dar. Ohnehin weisen 
die Bereiche, welche künftig durch So-
larmodule überstellt werden, aufgrund 
der Effektdistanz der Mehlschwalbe 
von 100 m eine deutlich herabgesetzte 
Habitateignung auf (GARNIEL & 
MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Bau- und anlagebedingte Tötungen, 
Inanspruchnahmen von FoRu oder 
essenzieller Nahrungshabitate kön-
nen ausgeschlossen werden. Poten-
ziell besiedelte/besiedelbare Ge-
bäude sind von Wirkfaktoren der 
Planung nicht betroffen. 
Betriebsbedingte Betroffenheiten 
können ebenfalls ausgeschlossen 
werden. Innerhalb des Vorhabenbe-
reichs wird sich künftig die Biodiver-
sität und somit auch der Insekten-
reichtum/Sämereien etc. erhöhen. 
Die Mehlschwalbe konnte bereits im 
Bereich von PV-FFA als Nahrungs-
gast nachgewiesen werden (PESCHEL 
& PESCHEL 2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Mittelspecht 
Dendrocopos medius 

* * Der Mittelspecht gilt als eine Charak-
terart eichenreicher Laubwälder. Er 
besiedelt aber auch andere Laub-
mischwälder wie Erlenwälder und 
Hartholzauen an Flüssen. Aufgrund 
seiner speziellen Nahrungsökologie ist 
der Mittelspecht auf alte, grobborkige 
Baumbestände und Totholz angewie-
sen. Geeignete Waldbereiche sind 
mind. 30 ha groß. Die Siedlungsdichte 
kann bis zu 0,5 – 2,5 Brutpaare auf 
10 ha betragen. Die Nisthöhle wird in 
Stämmen oder starken Ästen von 
Laubhölzern angelegt. Ab Mitte April 
beginnt das Brutgeschäft, bis Juni sind 
alle Jungen flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Hinweis auf Nachweis durch das @lin-
fos ca. 250 m westlich des Vorhaben-
bereichs, von diesem durch die A 1 ge-
trennt aus dem Jahr 2008 und somit 
veraltet. 
Grundsätzlich liegen innerhalb des UG 
jedoch für die Art geeignete Waldbe-
stände vor. Zu berücksichtigen ist 
hierbei jedoch die Effektdistanz des 
Mittelspechts von 400 m, sodass eine 
deutlich verminderte Habitateignung 
vorliegt (GARNIEL & MIERWALD 2010). 
Der Vorhabenbereich selbst weist ins-
gesamt keine Habitateignung auf. 

► Vorkommen innerhalb des UG, je-
doch nicht im Vorhabenbereich 
potenziell möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingte 
Betroffenheiten können ausge-
schlossen werden, da die geplante 
PV-FFA immissionsarm ist und keine 
Bewegungen oder Menschenauf-
kommen etc. auf der Fläche entste-
hen, welche über die landwirtschaft-
liche Nutzung hinausgehen, an wel-
che die Art bereits gewöhnt ist. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Nachtigall 
Luscinia megarhyn-
chos 

3 * Die Nachtigall besiedelt gebüsch-
reiche Ränder von Laub- und 
Mischwäldern, Feldgehölze, Gebü-
sche, Hecken sowie naturnahe Park-
anlagen und Dämme. Dabei sucht sie 
die Nähe zu Gewässern, Feuchtgebie-
ten oder Auen. Eine ausgeprägte 
Krautschicht ist vor allem für die Nest-
anlage, zur Nahrungssuche und für die 
Aufzucht der Jungen wichtig. Ein Brut-
revier kann eine Größe zwischen 
0,2 – 2 ha erreichen, bei maximalen 
Siedlungsdichten von über 10 Brut-
paaren auf 10 ha. Das Nest wird in Bo-
dennähe in dichtem Gestrüpp ange-
legt. Das Brutgeschäft beginnt im Mai, 
spätestens im Juli sind die Jungen 
flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Das @linfos gibt den Hinweis auf ei-
nen Fundpunkt der Nachtigall inner-
halb der südlich an den Vorhabenbe-
reich angrenzenden Gehölzbestände 
aus 2008. Dieser ist somit veraltet und 
nicht aussagekräftig. 
Aufgrund der im UG vorkommenden 
Wälder, der Auenbereiche entlang der 
Düsbecke, Grünland und Säume im 
Bereich des NSG etc. ist ein Vorkom-
men der Nachtigall jedoch weiterhin 
potenziell möglich. Jedoch ist im Be-
reich des Vorhabens die Habitateig-
nung aufgrund der Effektdistanz der 
Nachtigall von 200 m grundsätzlich 
deutlich herabgesetzt (GARNIEL & 
MIERWALD 2010). Auch bietet der Vor-
habenbereich keinerlei geeignete Brut-
stätten, wohl aber einen möglichen 
Teil des Nahrungshabitats. Dieses ist 
aufgrund der Strukturarmut und der im 
Raum verfügbaren, deutlich geeigne-
teren Nahrungsflächen als nicht es-
senziell einzustufen. 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingte 
Betroffenheiten können ausge-
schlossen werden, da die geplante 
PV-FFA immissionsarm ist und keine 
Bewegungen oder Menschenauf-
kommen etc. auf der Fläche entste-
hen, welche über die landwirtschaft-
liche Nutzung hinausgehen, an wel-
che die Art bereits gewöhnt ist. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Rauchschwalbe 
Hirundo rustica 

3 V Die Rauchschwalbe kann als Charak-
terart für eine extensiv genutzte, bäu-
erliche Kulturlandschaft angesehen 
werden. Die Besiedlungsdichte wird 
mit zunehmender Verstädterung der 
Siedlungsbereiche geringer. In typi-
schen Großstadtlandschaften fehlt 
sie. Die Nester werden in Gebäuden 
mit Einflugmöglichkeiten aus Lehm 
und Pflanzenteilen gebaut. Altnester 
aus den Vorjahren werden nach Aus-
bessern wieder angenommen. Nach 
Ankunft aus den Überwinterungsge-
bieten beginnt ab Ende April / Anfang 
Mai die Eiablage, Zweitbruten sind 
möglich. Spätestens in der ersten Sep-
temberhälfte werden die letzten Jun-
gen flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im UG vorhandenen 
landwirtschaftlichen Flächen, Säume, 
Gehölze etc. ist ein Vorkommen als 
Nahrungsgast potenziell möglich. Für 
die Art geeignete Gebäude zur Anlage 
der FoRu sind bis auf einige wenige 
Einzelgebäude außerhalb des Vorha-
benbereichs nicht vorhanden. Der 
Vorhabenbereich stellt aufgrund der 
intensiven Nutzung kein essenzielles 
Nahrungshabitat dar. Ohnehin weisen 
die Bereiche, welche künftig durch So-
larmodule überstellt werden, aufgrund 
der Effektdistanz der Rauchschwalbe 
von 100 m eine deutlich herabgesetzte 
Habitateignung auf (GARNIEL & 
MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Bau- und anlagebedingte Tötungen, 
Inanspruchnahmen von FoRu oder 
essenzieller Nahrungshabitate kön-
nen ausgeschlossen werden. Poten-
ziell besiedelte/besiedelbare Ge-
bäude sind von Wirkfaktoren der 
Planung nicht betroffen. 
Betriebsbedingte Betroffenheiten 
können ebenfalls ausgeschlossen 
werden. Innerhalb des Vorhabenbe-
reichs wird sich künftig die Biodiver-
sität und somit auch der Insekten-
reichtum/Sämereien etc. erhöhen. 
Die Rauchschwalbe konnte bereits 
im Bereich von PV-FFA als Nah-
rungsgast nachgewiesen werden 
(PESCHEL & PESCHEL 2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Deutscher Name 
Wissens. Name 
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D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Rebhuhn 
Perdix perdix 

2 2 Als ursprünglicher Steppenbewohner 
besiedelt das Rebhuhn offene, gerne 
auch kleinräumig strukturierte Kultur-
landschaften mit Ackerflächen, Bra-
chen und Grünländern. Wesentliche 
Habitatbestandteile sind Acker- und 
Wiesenränder, Feld- und Wegraine so-
wie unbefestigte Feldwege. Das Nest 
wird am Boden in flachen Mulden an-
gelegt. Die Eiablage beginnt ab April, 
Hauptlegezeit ist im Mai, ab August 
sind alle Jungtiere selbständig. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Hinweis auf Vorkommen durch das 
@linfos ca. 360 m östlich des Vorha-
benbereichs aus dem Jahr 2005. Die 
Kartierung ist somit veraltet und nicht 
aussagekräftig. 
Aufgrund der im UG vorkommenden 
landwirtschaftlichen Freiflächen ist 
ein Vorkommen jedoch weiterhin po-
tenziell möglich. Der Vorhabenbereich 
selbst hat für die Art jedoch keine Re-
levanz, da dieser zum einen von der 
A 1 beeinflusst wird und gem. der Ar-
beitshilfe Vögel und Straßenverkehr 
(GARNIEL & MIERWALD 2010) keine rele-
vante Habitateignung vorliegt und zum 
anderen von allen Seiten durch Wald-
bestände umgeben ist, sodass kein 
von der Art bevorzugter Offenlandcha-
rakter vorliegt. 

► Vorkommen innerhalb des UG, je-
doch nicht im Vorhabenbereich 
potenziell möglich. 

Bau- und anlagebedingte Tötungen, 
Inanspruchnahmen von FoRu oder 
essenzieller Nahrungshabitate so-
wie erhebliche Störungen können 
ausgeschlossen werden, da der Vor-
habenbereich keine Relevanz für die 
Art aufweist. Im Umfeld befindliche 
Acker-/Grünlandflächen sind vom 
Vorhaben nicht betroffen. 
Auch betriebsbedingte Betroffenhei-
ten können ausgeschlossen werden, 
da die geplante PV-FFA immissions-
arm ist und keine Wirkreichweite bis 
zu relevanten Acker-/Grünlandflä-
chen aufweist. Die Höhe der Module 
übersteigt die der umgebenden Ge-
hölzbestände nicht, sodass keine 
additiv das Rebhuhn potenziell stö-
rende Vertikalstruktur entsteht. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Rohrammer 
Emberiza schoeniclus 

3 * Brutvogel der Verlandungszone, in den 
Habitatansprüchen am ehesten mit 
Schilfrohrsänger vergleichbar. Kommt 
vor allem in landseitigen und nicht im 
Wasser stehenden Schilfbeständen 
auf feuchtem, im Sommer auch tro-
ckenfallendem Boden und mit gut ent-
wickelter Krautschicht (Großseggen, 
Bittersüß, Gilbweiderich) vor; in reinen 
Schilfflächen müssen einzelnste-
hende Büsche als Singwarten vorhan-
den sein. Aufgrund des Rückgangs des 
Lebensraums werden zunehmend 
auch deutlich trockenere Standorte, 
z. B. Ackerränder und Wiesengräben 
aufgesucht. Nester und regelrechte 
kleine Lokalpopulationen in Raps- und 
Getreidefeldern sind in neuerer Zeit of-
fenbar zunehmend bekannt, mitunter 
> 1 km vom Wasser entfernt. Außer-
halb der Brutzeit ist die Art auch auf 
Feldfluren (gerne Stoppelfelder), Ru-
deralflächen, Straßenrändern etc. an-
zutreffen. Die Rohrammer ist ein Teil-
streckenzieher. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im UG vorkommenden 
Bereiche der Düsbecke ist ein Vor-
kommen potenziell möglich. Der iso-
lierte Vorhabenbereich weist hierbei 
jedoch keine Lebensraumeignung auf. 

► Vorkommen innerhalb des UG, je-
doch nicht im Vorhabenbereich 
potenziell möglich. 

Bau- und anlagebedingte Tötungen, 
Inanspruchnahmen von FoRu oder 
essenzieller Nahrungshabitate so-
wie erhebliche Störungen können 
ausgeschlossen werden, da der Vor-
habenbereich keine Relevanz für die 
Art aufweist und beeinträchtigende 
Wirkungen bis zur Düsbecke und de-
ren Auen reichend nicht ausgelöst 
werden. Auch betriebsbedingte Be-
troffenheiten können ausgeschlos-
sen werden, da die geplanten PV-
FFA immissionsarm ist und keine 
Wirkreichweite bis zu relevanten Ge-
wässern und Auen aufweist. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Rotmilan 
Milvus milvus 

* * Der Rotmilan besiedelt offene, reich 
gegliederte Landschaften mit Feldge-
hölzen und Wäldern. Zur Nahrungssu-
che werden Agrarflächen mit einem 
Nutzungsmosaik aus Wiesen und 
Äckern bevorzugt. Jagdreviere können 
eine Fläche von 15 km² beanspruchen. 
Der Brutplatz liegt meist in lichten Alt-
holzbeständen, an Waldrändern, aber 
auch in kleineren Feldgehölzen 
(1 – 3 ha und größer). Rotmilane gelten 
als ausgesprochen reviertreu und nut-
zen alte Horste oftmals über viele 
Jahre. Ab April beginnt das Brutge-
schäft, spätestens Ende Juli sind alle 
Jungen flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im Untersuchungsgebiet 
vorhandenen Gehölzbestände in Ver-
bindung mit landwirtschaftlichen Flä-
chen wie Grün- und Ackerland, Säu-
men etc. ist ein Vorkommen des Rot-
milans potenziell möglich. Aufgrund 
dessen, dass innerhalb des Vorhaben-
bereichs selbst keine Gehölze vorhan-
den sind, können Horste hier ausge-
schlossen werden. Der Vorhabenbe-
reich kann allenfalls einen Teil des 
Nahrungshabitats darstellen, wobei 
aufgrund der intensiven, einseitigen 
Nutzung kein essenzielles Nahrungs-
habitat vorliegt. Ohnehin weisen die 
Bereiche, welche künftig durch Solar-
module überstellt werden, aufgrund 
der Fluchtdistanz von 200 m keine we-
sentliche Eignung auf (GARNIEL & 
MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingt 
können Betroffenheiten insgesamt 
ausgeschlossen werden. Der Rotmi-
lan wurde regelmäßig beim Jagen in 
PV-FFA nachgewiesen (PESCHEL & 
PESCHEL 2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Schleiereule 
Tyto alba 

* * Die Schleiereule lebt als Kulturfolger 
in halboffenen Landschaften, die in 
engem Kontakt zu menschlichen Sied-
lungsbereichen stehen. Als Jagdge-
biete werden Viehweiden, Wiesen und 
Äcker, Randbereiche von Wegen, Stra-
ßen, Gräben sowie Brachen aufge-
sucht. Ein Jagdrevier kann eine Größe 
von über 100 ha erreichen. Als Nist-
platz und Tagesruhesitz werden stö-
rungsarme, dunkle, geräumige Ni-
schen in Gebäuden genutzt, die einen 
freien An- und Abflug gewähren. Be-
wohnt werden Gebäude in Einzella-
gen, Dörfern und Kleinstädten. Ab 
Ende Februar / Anfang März belegen 
die Tiere ihren Nistplatz, das Brutge-
schäft beginnt meist ab April, spätes-
tens im Oktober sind die Jungen 
flügge. Die Schleiereule gilt als ausge-
sprochen reviertreu. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im Untersuchungsgebiet 
vorhandenen Gehölzbestände in Ver-
bindung mit landwirtschaftlichen Flä-
chen wie Grün- und Ackerland, Säu-
men etc. ist ein Vorkommen der 
Schleiereule potenziell möglich. Po-
tenzielle FoRu liegen innerhalb des 
Vorhabenbereichs und angrenzend je-
doch nicht vor. Der Vorhabenbereich 
kann allenfalls einen Teil des Nah-
rungshabitats darstellen, wobei auf-
grund der intensiven, einseitigen Nut-
zung kein essenzielles Nahrungshabi-
tat vorliegt. Ohnehin weisen die Berei-
che, welche künftig durch Solarmo-
dule überstellt werden, aufgrund der 
Effektdistanz von 300 m keine wesent-
liche Eignung auf (GARNIEL & MIERWALD 
2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine bau- oder anlagebedingte Tö-
tung/Störung von Individuen kann 
ausgeschlossen werden. Gleiches 
gilt für die Inanspruchnahme von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(FoRu). Umliegend vorkommende 
einzelne Gebäude sind von den Pla-
nungen nicht betroffen. Betriebsbe-
dingt können Betroffenheiten eben-
falls ausgeschlossen werden, da 
PV-FFA immissionsarm sind und 
keine relevanten Störungen der Art 
verursachen.  

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Schwarzspecht 
Dryocopus martius 

* * Als Lebensraum bevorzugt der 
Schwarzspecht ausgedehnte Waldge-
biete, er kommt aber auch in Feldge-
hölzen vor. Ein hoher Totholzanteil und 
vermodernde Baumstümpfe sind 
wichtig, da die Nahrung vor allem aus 
Ameisen und holzbewohnenden Wir-
bellosen besteht. Die Brutreviere ha-
ben eine Größe zwischen 250 – 400 ha 
Waldfläche. Als Brut- und Schlaf-
bäume werden glattrindige, astfreie 
Stämme mit freiem Anflug und im 
Höhlenbereich mit mind. 35 cm 
Durchmesser genutzt. Schwarz-
spechthöhlen haben im Wald eine 
hohe Bedeutung für Folgenutzer. Ab 
Ende März bis Mitte April erfolgt die Ei-
ablage, bis Juni sind alle Jungen 
flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im UG vorkommenden 
Waldbereiche ist ein Vorkommen des 
Schwarzspechtes potenziell möglich, 
die Wahrscheinlichkeit ist jedoch ge-
ring. Im Bereich der Waldbestände des 
Vorhabens östlich der A1 kann ein Vor-
kommen aufgrund der nur geringen 
Größe der Waldbestände ausge-
schlossen werden. Westlich der A1 
wäre ein Vorkommen grundsätzlich 
möglich, jedoch aufgrund der Effekt-
distanz der Art von 300 m und der 
Empfindlichkeit gegenüber Lärmim-
missionen (kritischer Schallpegel 
58 dB(A) tags) (GARNIEL & MIERWALD 
2010) ebenfalls sehr unwahrschein-
lich. Die Ackerflächen des Vorhaben-
bereichs haben für die Art keine Rele-
vanz. 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Insgesamt kann eine Betroffenheit 
der Art durch bau-, anlage- und be-
triebsbedingte Wirkungen ausge-
schlossen werden. Die Bereiche öst-
lich der A1 spielen keine Rolle für 
den Schwarzspecht und die ge-
plante PV-FFA entwickelt keine 
Reichweite der Wirkfaktoren über 
die A1 hinweg. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Sperber 
Accipiter nisus 

* * Sperber leben in abwechslungsrei-
chen, gehölzreichen Kulturlandschaf-
ten mit einem ausreichenden Nah-
rungsangebot an Kleinvögeln. Bevor-
zugt werden halboffene Parkland-
schaften mit kleinen Waldinseln, Feld-
gehölzen und Gebüschen. Reine Laub-
wälder werden kaum besiedelt. Im 
Siedlungsbereich kommt er auch in 
mit Fichten bestandenen Parkanlagen 
und auf Friedhöfen vor. Insgesamt 
kann ein Brutpaar ein Jagdgebiet von 
4 – 7 km² beanspruchen. Die Brut-
plätze befinden sich meist in Nadel-
baumbeständen mit ausreichender 
Deckung und freier Anflugmöglichkeit. 
Die Eiablage beginnt ab Ende April, bis 
Juli sind alle Jungen flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im Untersuchungsgebiet 
vorhandenen Gehölzbestände in Ver-
bindung mit landwirtschaftlichen Flä-
chen wie Grün- und Ackerland, Säu-
men etc. ist ein Vorkommen des Sper-
bers potenziell möglich. Aufgrund des-
sen, dass innerhalb des Vorhabenbe-
reichs selbst keine Gehölze vorhanden 
sind, können Horste hier ausgeschlos-
sen werden. Der Vorhabenbereich 
kann allenfalls einen Teil des Nah-
rungshabitats darstellen, wobei auf-
grund der intensiven, einseitigen Nut-
zung kein essenzielles Nahrungshabi-
tat vorliegt. Ohnehin weisen die Berei-
che, welche künftig durch Solarmo-
dule überstellt werden, aufgrund der 
Fluchtdistanz von 150 m keine we-
sentliche Eignung auf (GARNIEL & 
MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in an den Vorhabenbe-
reich angrenzenden Habitaten ver-
lassen werden. Betriebsbedingt kön-
nen Betroffenheiten insgesamt aus-
geschlossen werden. Der Sperber 
wurde bereits als Nahrungsgast in 
PV-FFA nachgewiesen (PESCHEL & 
PESCHEL 2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Star 
Sturnus vulgaris 

3 3 In NRW kommt die Nominatform als 
Brutvogel von den Niederungen bis in 
montane Regionen vor, aber auch als 
regelmäßiger Durchzügler und Gastvo-
gel. Im Tiefland verbleibt er auch im 
Winter. Der Star hat Vorkommen in ei-
ner Vielzahl von Lebensräumen. Als 
Höhlenbrüter benötigt er Gebiete mit 
einem ausreichenden Angebot an 
Brutplätzen (z. B ausgefaulte Astlö-
cher, Buntspechthöhlen) und angren-
zenden offenen Flächen zur Nahrungs-
suche. Ursprünglich ist die Art wohl 
ein Charaktervogel der mit Huftieren 
beweideten, halboffenen Landschaf-
ten und feuchten Grasländer gewe-
sen. Durch bereitgestellte Nisthilfen 
brütet dieser Kulturfolger auch immer 
häufiger in Ortschaften, wo ebenso 
alle erdenklichen Höhlen, Nischen 
und Spalten an Gebäuden besiedelt 
werden. Das Nahrungsspektrum des 
Stars ist vielseitig und jahreszeitlich 
wechselnd. Die Revierbesetzung er-
folgt teilweise schon Ende Feb-
ruar/März, Hauptbrutzeit ist Anfang 
April bis Juni. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im UG vorkommenden 
Wälder, der Auenbereiche entlang der 
Düsbecke, diverser Äcker, Grünland 
und Säume etc. ist ein Vorkommen 
des Stars potenziell möglich. Der Vor-
habenbereich bietet hierbei keinerlei 
geeignete Brutstätten, wohl aber einen 
möglichen Teil des Nahrungshabitats. 
Dieses ist aufgrund der Strukturarmut 
und der im Raum verfügbaren, deut-
lich geeigneteren Nahrungsflächen als 
nicht essenziell einzustufen. Ohnehin 
weisen die Bereiche, welche künftig 
durch Solarmodule überstellt werden, 
aufgrund der Effektdistanz des Stars 
von 100 m eine herabgesetzte Habitat-
eignung auf (GARNIEL & MIERWALD 
2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingte 
Betroffenheiten können jedoch aus-
geschlossen werden. Innerhalb des 
Vorhabenbereichs wird sich künftig 
die Biodiversität und somit auch der 
Insektenreichtum/Sämereien etc. 
erhöhen. Der Star konnte als sehr 
stetiger Nahrungsgast innerhalb von 
PV-FFA nachgewiesen werden 
(PESCHEL & PESCHEL 2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Steinkauz 
Athene noctua 

3 V Steinkäuze besiedeln offene und grün-
landreiche Kulturlandschaften mit ei-
nem guten Höhlenangebot. Als Jagd-
gebiete werden kurzrasige Viehweiden 
sowie Streuobstgärten bevorzugt. Für 
die Bodenjagd ist eine niedrige Vegeta-
tion mit ausreichendem Nahrungsan-
gebot von entscheidender Bedeutung. 
Ein Brutrevier kann eine Größe zwi-
schen 5 – 50 ha erreichen. Als Brut-
platz nutzen die ausgesprochen revier-
treuen Tiere Baumhöhlen sowie Höh-
len und Nischen in Gebäuden und 
Viehställen. Gerne werden auch Nist-
kästen angenommen. Neben einer 
Herbstbalz findet die Hauptbalz im 
Februar/März statt. Die Brutzeit be-
ginnt Mitte April, bis Ende Juni werden 
die Jungen flügge. Nach 2 – 3 Monaten 
sind die jungen Steinkäuze selbstän-
dig und wandern ab. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der südöstlich des Vorha-
benbereichs liegenden Grünlandflä-
chen mit Gehölzreihen und Säumen 
sowie der vereinzelten Hofstellen/Ge-
bäude kann ein Vorkommen im UG 
nicht ausgeschlossen werden. Der 
Vorhabenbereich selbst hat aufgrund 
fehlender Habitatstrukturen und der 
Lärmempfindlichkeit (58 dB(A) tags) 
sowie der Effektdistanz von 300 m 
(GARNIEL & MIERWALD 2010) jedoch 
keine Relevanz für die Art. 

► Vorkommen innerhalb des UG, je-
doch nicht im Vorhabenbereich 
potenziell möglich. 

Bau- und anlagebedingte Tötungen, 
Inanspruchnahmen von FoRu oder 
essenzieller Nahrungshabitate so-
wie erhebliche Störungen können 
ausgeschlossen werden, da der Vor-
habenbereich keine Relevanz für die 
Art aufweist und beeinträchtigende 
Wirkungen bis zu den südöstlichen 
Grünlandflächen, Säumen etc. nicht 
ausgelöst werden. Auch betriebsbe-
dingte Betroffenheiten können aus-
geschlossen werden, da die geplan-
ten PV-FFA immissionsarm ist und 
keine Wirkreichweite bis zu den rele-
vanten Habitatstrukturen aufweist. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Teichhuhn 
Gallinula chloropus 

3 V Teichhühner sind schlanke Rallenvö-
gel, die mit einer Körpergröße von 
33 cm etwa so groß wie ein Rebhuhn 
werden. Die Nahrung ist sowohl 
pflanzlich als auch tierisch mit jahres-
zeitlichen Unterschieden. Es werden 
Samen von Sumpf- und Wasserpflan-
zen, Insekten, Mollusken sowie andere 
Wirbellose verzehrt. In Nordrhein-
Westfalen kommt das Teichhuhn 
ganzjährig als häufiger Stand- und 
Strichvogel vor. Das Teichhuhn lebt in 
Uferzonen und Verlandungsgürteln 
langsam fließender und stehender Ge-
wässer des Tieflandes. Dabei werden 
uferseitige Pflanzenbestände bis hin 
zu dichtem Ufergebüsch bevorzugt. 
Besiedelt werden Seen, Teiche, Tüm-
pel, Altarme und Abgrabungsgewäs-
ser, im Siedlungsbereich auch Dorftei-
che und Parkgewässer. Auf 1 ha Was-
serfläche können bis zu 7 Brutpaare 
vorkommen. Das Nest wird meist gut 
verdeckt in der Ufervegetation in Ge-
wässernähe angelegt. Die Eiablage be-
ginnt ab Mitte April, Zweitbruten sind 
häufig. Spätestens im Juli sind die letz-
ten Jungen flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im UG vorkommenden 
Bereiche der Düsbecke und der Teiche 
im NSG „Düsbecke“ ist ein Vorkom-
men potenziell möglich. Der isolierte 
Vorhabenbereich weist hierbei jedoch 
keine Lebensraumeignung auf. 

► Vorkommen innerhalb des UG, je-
doch nicht im Vorhabenbereich 
potenziell möglich. 

Bau- und anlagebedingte Tötungen, 
Inanspruchnahmen von FoRu oder 
essenzieller Nahrungshabitate so-
wie erhebliche Störungen können 
ausgeschlossen werden, da der Vor-
habenbereich keine Relevanz für die 
Art aufweist und beeinträchtigende 
Wirkungen bis zur Düsbecke und de-
ren Auen reichend nicht ausgelöst 
werden. Auch betriebsbedingte Be-
troffenheiten können ausgeschlos-
sen werden, da die geplante PV-FFA 
immissionsarm ist und keine Wirk-
reichweite bis zu relevanten Gewäs-
sern und Auen aufweist. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Turmfalke 
Falco tinnunculus 

V * Der Turmfalke kommt in offenen struk-
turreichen Kulturlandschaften, oft in 
der Nähe menschlicher Siedlungen 
vor. Selbst in großen Städten fehlt er 
nicht, dagegen meidet er geschlos-
sene Waldgebiete. Als Nahrungsge-
biete suchen Turmfalken Flächen mit 
niedriger Vegetation wie Dauergrün-
land, Äcker und Brachen auf. In opti-
malen Lebensräumen beansprucht 
ein Brutpaar ein Jagdrevier von nur 
1,5 – 2,5 km² Größe. Als Brutplätze 
werden Felsnischen und Halbhöhlen 
an natürlichen Felswänden, Steinbrü-
chen, aber auch alte Krähennester in 
Bäumen ausgewählt. Regelmäßig wer-
den auch Nistkästen angenommen. 
Die Brut beginnt meist in der ersten 
Aprilhälfte, spätestens im Juli werden 
die Jungen flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im Untersuchungsgebiet 
vorhandenen Gehölzbestände und 
Einzelgebäude in Verbindung mit land-
wirtschaftlichen Flächen wie Grün- 
und Ackerland, Säumen etc. ist ein 
Vorkommen des Turmfalken potenziell 
möglich. Aufgrund dessen, dass inner-
halb des Vorhabenbereichs selbst 
keine Gehölze/Gebäude vorhanden 
sind, können Horste hier ausgeschlos-
sen werden. Der Vorhabenbereich 
kann allenfalls einen Teil des Nah-
rungshabitats darstellen, wobei auf-
grund der intensiven, einseitigen Nut-
zung kein essenzielles Nahrungshabi-
tat vorliegt. Ohnehin weisen die Berei-
che, welche künftig durch Solarmo-
dule überstellt werden, aufgrund der 
Fluchtdistanz von 100 m keine we-
sentliche Eignung auf (GARNIEL & 
MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten (FoRu). Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingt 
können Betroffenheiten insgesamt 
ausgeschlossen werden. Der Turm-
falke ist als stetiger Nahrungsgast in 
PV-FFA nachgewiesen (PESCHEL & 
PESCHEL 2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Turteltaube 
Streptopelia turtur 

1 2 Die Turteltaube bevorzugt offene bis 
halboffene Parklandschaften mit ei-
nem Wechsel aus Agrarflächen und 
Gehölzen. Die Brutplätze liegen meist 
in Feldgehölzen, baumreichen Hecken 
und Gebüschen, an gebüschreichen 
Waldrändern oder in lichten Laub- und 
Mischwäldern. Zur Nahrungsauf-
nahme werden Ackerflächen, Grün-
länder und schütter bewachsene 
Ackerbrachen aufgesucht. Im Sied-
lungsbereich kommt die Turteltaube 
eher selten vor, dann werden verwil-
derte Gärten, größere Obstgärten, 
Parkanlagen oder Friedhöfe besiedelt. 
Das Nest wird in Sträuchern oder Bäu-
men in 1 – 5 m Höhe angelegt. Das 
Brutgeschäft beginnt frühestens ab 
Mitte Mai, bis Juli sind alle Jungen 
flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der südöstlich des Vorha-
benbereichs liegenden Grünlandflä-
chen mit Gehölzreihen und Säumen 
des NSG „Düsbecke“ sowie der an-
grenzenden Ackerflächen kann ein 
Vorkommen im UG nicht ausgeschlos-
sen werden. Der Vorhabenbereich 
selbst hat aufgrund der hohen Stö-
rungsempfindlichkeit der Art und der 
nicht idealen Habitatbedingungen, 
fehlender Habitatstrukturen und der 
Lärmempfindlichkeit (58 dB(A) tags) 
sowie der Effektdistanz von 300 m 
(GARNIEL & MIERWALD 2010) jedoch 
keine Relevanz für die Art. 

► Vorkommen innerhalb des UG, je-
doch nicht im Vorhabenbereich 
potenziell möglich. 

Bau- und anlagebedingte Tötungen, 
Inanspruchnahmen von FoRu oder 
essenzieller Nahrungshabitate so-
wie erhebliche Störungen können 
ausgeschlossen werden, da der Vor-
habenbereich keine Relevanz für die 
Art aufweist und beeinträchtigende 
Wirkungen bis zu den östlichen und 
südöstlichen Äckern, Grünlandflä-
chen, Säumen bzw. dem NSG nicht 
ausgelöst werden. Auch betriebsbe-
dingte Betroffenheiten können aus-
geschlossen werden, da die ge-
plante PV-FFA immissionsarm ist 
und keine Wirkreichweite bis zu den 
relevanten Habitatstrukturen auf-
weist. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Waldkauz 
Strix aluco 

* * Der Waldkauz lebt in reich strukturier-
ten Kulturlandschaften mit einem gu-
ten Nahrungsangebot und gilt als aus-
gesprochen reviertreu. Besiedelt wer-
den lichte und lückige Altholzbe-
stände in Laub- und Mischwäldern, 
Parkanlagen, Gärten oder Friedhöfen, 
die ein gutes Angebot an Höhlen be-
reithalten. Ein Brutrevier kann eine 
Größe zwischen 25 – 80 ha erreichen. 
Als Nistplatz werden Baumhöhlen be-
vorzugt, gerne werden auch Nisthilfen 
angenommen. Darüber hinaus werden 
auch Dachböden und Kirchtürme be-
wohnt. Die Belegung der Reviere er-
folgt bereits im Herbst, ab Februar be-
ginnt die Frühjahrsbalz. Im März, selte-
ner schon im Februar erfolgt die Eiab-
lage, im Juni sind die Jungen selbstän-
dig. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Hinweis auf Vorkommen durch das 
@linfos ca. 220 m westlich des Vorha-
benbereichs aus dem Jahr 2008. Die 
Kartierung ist somit veraltet und nicht 
anwendbar. 
Unabhängig davon liegen mit den 
Waldbereichen und Grünlandflächen 
etc. innerhalb des UG grundsätzlich 
geeignete Habitatstrukturen für den 
Waldkauz vor. Der Vorhabenbereich 
bietet hierbei keinerlei geeignete Brut-
stätten, wohl aber einen möglichen 
Teil des Nahrungshabitats. Dieses ist 
aufgrund der Strukturarmut und der im 
Raum verfügbaren, deutlich geeigne-
teren Nahrungsflächen als nicht es-
senziell einzustufen. Ohnehin weisen 
die Bereiche, welche künftig durch So-
larmodule überstellt werden, aufgrund 
der starken Empfindlichkeit der Art ge-
genüber der A1 keine relevante Habi-
tateignung auf (krit. Schallpegel 
58 dB(A) tags, Effektdistanz 500 m) 
(GARNIEL & MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingte 
Betroffenheiten können ausge-
schlossen werden, da die geplante 
PV-FFA immissionsarm ist und keine 
Bewegungen oder Menschenauf-
kommen etc. auf der Fläche entste-
hen, welche über die landwirtschaft-
liche Nutzung hinausgehen, an wel-
che die Art bereits gewöhnt ist. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 



ANUMAR GMBH 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Werne 
Artenschutzbeitrag – Anlage 2 

 
41 

 

Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Waldohreule 
Asio otus 

3 * Als Lebensraum bevorzugt die Wald-
ohreule halboffene Parklandschaften 
mit kleinen Feldgehölzen, Baumgrup-
pen und Waldrändern. Darüber hinaus 
kommt sie auch im Siedlungsbereich 
in Parks und Grünanlagen sowie an 
Siedlungsrändern vor. Als Jagdgebiete 
werden strukturreiche Offenlandberei-
che sowie größere Waldlichtungen 
aufgesucht. Ein Brutrevier kann eine 
Größe zwischen 20 – 100 ha erreichen. 
Als Nistplatz werden alte Nester von 
anderen Vogelarten genutzt. Nach der 
Belegung der Reviere und der Balz im 
Januar/Februar beginnt ab Ende März 
das Brutgeschäft. Spätestens im Juli 
sind die Jungen selbständig. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im Untersuchungsgebiet 
vorhandenen Gehölzbestände in Ver-
bindung mit landwirtschaftlichen Flä-
chen wie Grün- und Ackerland, Säu-
men etc. ist ein Vorkommen der Wald-
ohreule potenziell möglich. Der Vorha-
benbereich bietet hierbei keinerlei ge-
eignete Brutstätten, wohl aber einen 
möglichen Teil des Nahrungshabitats. 
Dieses ist aufgrund der Strukturarmut 
und der im Raum verfügbaren, deut-
lich geeigneteren Nahrungsflächen als 
nicht essenziell einzustufen. Ohnehin 
weisen die Bereiche, welche künftig 
durch Solarmodule überstellt werden, 
aufgrund der starken Empfindlichkeit 
der Art gegenüber der A1 keine rele-
vante Habitateignung auf (krit. Schall-
pegel 58 dB(A) tags, Effektdistanz 
500 m) (GARNIEL & MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingte 
Betroffenheiten können ausge-
schlossen werden, da die geplante 
PV-FFA immissionsarm ist und diese 
wiederum als Teiljagdhabitat ge-
nutzt werden kann. Die Waldohreule 
konnte als Nahrungsgast innerhalb 
von PV-FFA nachgewiesen werden 
(PESCHEL & PESCHEL 2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Waldschnepfe 
Scolopax rusticola 

3 V Die Waldschnepfe bevorzugt größere, 
nicht zu dichte Laub- und Mischwälder 
mit gut entwickelter Kraut- und 
Strauchschicht. Waldschnepfen kom-
men in Birken- und Erlenbrüchen mit 
hoher Stetigkeit vor und meiden dicht 
geschlossene Bestände und Fichten-
wälder. Der scheue Einzelgänger ver-
steckt sich am Tag und wird meist erst 
in der Dämmerung aktiv. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Hinweis auf Vorkommen durch das 
@linfos ca. 150 m westlich des Vorha-
benbereichs aus dem Jahr 2020. 
Unabhängig davon liegen mit den 
Waldbereichen und waldrandnahen 
Offenflächen innerhalb des UG grund-
sätzlich geeignete Habitatstrukturen 
vor. Der Vorhabenbereich bietet hier-
bei keinerlei geeignete Brutstätten, 
wohl aber einen möglichen Teil des 
Nahrungshabitats. Dieses ist aufgrund 
der Strukturarmut und der im Raum 
verfügbaren, deutlich geeigneteren 
Nahrungsflächen als nicht essenziell 
einzustufen. Ohnehin weisen die Be-
reiche, welche künftig durch Solarmo-
dule überstellt werden, aufgrund der 
starken Empfindlichkeit der Art gegen-
über der A1 keine relevante Habitat-
eignung auf (krit. Schallpegel 58 dB(A) 
tags, Effektdistanz 300 m) (GARNIEL & 
MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von FoRu. Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingte 
Betroffenheiten können ausge-
schlossen werden, da die geplante 
PV-FFA immissionsarm ist und keine 
Bewegungen oder Menschenauf-
kommen etc. auf der Fläche entste-
hen, welche über die landwirtschaft-
liche Nutzung hinausgehen, an wel-
che die Art bereits gewöhnt ist. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Weidenmeise 
Parus montanus 

3 * Brutvogel in vorwiegend morschholz-
reichen Wäldern wie Erlenbrüchen, 
Birkenwäldern und Mischwäldern. Es 
werden jedoch auch alte Obstgärten, 
verwilderte Feldgehölze, Parks oder 
Friedhöfe besiedelt. In trockenen Wäl-
dern, Nadelforsten und Buchenwäl-
dern, auch bei einem Angebot an Tot-
holz, kommt die Art nur selten vor oder 
fehlt. Die Weidenmeise legt ihre Nist-
höhlen selbst in morschen Bäumen 
an, tlw. werden begonnene Specht-
höhlen weitergebaut. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im Untersuchungsgebiet 
vorhandenen Gehölzbestände im Be-
reich der Düsbecke in Verbindung mit 
den Säumen der Aue etc. (Bereiche 
des NSG) ist ein Vorkommen der Wei-
denmeise potenziell möglich. Der Vor-
habenbereich selbst sowie auch die 
angrenzenden Waldbereiche sind für 
die Art aufgrund ihrer Strukturarmut 
und der Artzusammensetzung jedoch 
eher ungeeignet. Ohnehin weisen die 
Bereiche, welche künftig durch Solar-
module überstellt werden, aufgrund 
der Effektdistanz von 100 m keine we-
sentliche Eignung auf (GARNIEL & 
MIERWALD 2010). 

► Vorkommen innerhalb des UG, je-
doch nicht im Vorhabenbereich 
potenziell möglich. 

Bau- und anlagebedingte Tötungen, 
Inanspruchnahmen von FoRu oder 
essenzieller Nahrungshabitate so-
wie erhebliche Störungen können 
ausgeschlossen werden, da der Vor-
habenbereich keine Relevanz für die 
Art aufweist und beeinträchtigende 
Wirkungen bis zu den östlichen und 
südöstlichen Gehölzbeständen, 
Grünlandflächen, Säumen etc. des 
NSG nicht ausgelöst werden. Auch 
betriebsbedingte Betroffenheiten 
können ausgeschlossen werden, da 
die geplanten PV-FFA immissions-
arm ist und keine Wirkreichweite bis 
zu den relevanten Habitatstrukturen 
aufweist. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Wespenbussard 
Pernis apivorus 

2 V Der Wespenbussard besiedelt reich 
strukturierte, halboffene Landschaf-
ten mit alten Baumbeständen. Die 
Nahrungsgebiete liegen überwiegend 
an Waldrändern und Säumen, in offe-
nen Grünlandbereichen, aber auch in-
nerhalb geschlossener Waldgebiete 
auf Lichtungen. Der Horst wird auf 
Laubbäumen in einer Höhe von 
15 – 20 m errichtet, alte Horste von an-
deren Greifvogelarten werden gerne 
genutzt. Nach Ankunft aus den Über-
winterungsgebieten beginnt ab Mai 
das Brutgeschäft, bis August werden 
die Jungen flügge. 

Vorkommen der Art auf dem betroffe-
nen Messtischblatt (vgl. Anlage 1). 
Aufgrund der im Untersuchungsgebiet 
vorhandenen Gehölzbestände in Ver-
bindung mit Grünland, Säumen etc. ist 
ein Vorkommen des Wespenbussards 
potenziell möglich. Aufgrund dessen, 
dass innerhalb des Vorhabenbereichs 
selbst keine Gehölze vorhanden sind, 
können Horste hier ausgeschlossen 
werden. Der Vorhabenbereich hat auf-
grund der wenig geeigneten Ackerflä-
che und der Strukturarmut kaum eine 
Relevanz als Nahrungshabitat. Als es-
senziell ist der Vorhabenbereich nicht 
zu betrachten. Ohnehin weisen die Be-
reiche, welche künftig durch Solarmo-
dule überstellt werden, aufgrund der 
Fluchtdistanz von 200 m keine we-
sentliche Eignung auf (GARNIEL & 
MIERWALD 2010). 

► Vorkommen im UG potenziell 
möglich. 

Eine anlagebedingte Tötung von In-
dividuen kann ausgeschlossen wer-
den. Gleiches gilt für die Inan-
spruchnahme von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten (FoRu). Jedoch 
können erhebliche Störungen/Tö-
tungen von Nestlingen durch Verlas-
sen des Brutplatzes aufgrund der 
baubedingten Errichtung der Anlage 
inkl. Lärmimmissionen, Fahrzeug-
aufkommen etc. nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierdurch könnten bei 
Bauarbeiten während der Brutzeit 
Brutplätze in den an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Habitaten 
verlassen werden. Betriebsbedingt 
können Betroffenheiten insgesamt 
ausgeschlossen werden. Der Wes-
penbussard wurde bereits als Nah-
rungsgast in PV-FFA nachgewiesen 
(PESCHEL & PESCHEL 2025). 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
erforderlich. 
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AMPHIBIEN 

Deutscher Name 
Wissens. Name 

RL 
NRW 

RL  
D 

Lebensraumansprüche Vorkommen im UG Betroffenheit 

Laubfrosch 
Hyla arborea 

2S 2 Der Laubfrosch ist eine Charakterart der 
„bäuerlichen Kulturlandschaft“ mit klein-
gewässerreichen Wiesen und Weiden in 
einer mit Gebüschen und Hecken reich 
strukturierten Landschaft. Ursprüngliche 
Lebensräume waren wärmebegünstigte 
Flussauen. Als Laichgewässer werden 
Weiher, Teiche, Tümpel, temporäre Klein-
gewässer, Altwässer, seltener auch grö-
ßere Seen besiedelt. Bevorzugt werden 
vegetationsreiche Gewässer, die voll son-
nenexponiert und fischfrei sind. Außer-
halb der Fortpflanzungszeit halten sich 
die wanderfreudigen Laubfrösche in hö-
herer Vegetation auf. Die Überwinterung 
erfolgt an Land, wo sich die Tiere in Wald-
bereichen, Feldgehölzen oder Säumen in 
Wurzelhöhlen oder Erdlöchern verste-
cken. Erst bei höheren Temperaturen be-
ginnt ab Ende April die Fortpflanzungs-
phase. 

Vorkommen der Art auf dem be-
troffenen Messtischblatt (vgl. An-
lage 1). 
Aufgrund der im Untersuchungsge-
biet vorhandenen Düsbecke in Ver-
bindung mit ihren Auenbereichen ist 
ein Vorkommen des Laubfroschs po-
tenziell möglich. Der Vorhabenbe-
reich hat für die Art jedoch keine Re-
levanz. 

► Vorkommen innerhalb des UG, 
jedoch nicht im Vorhabenbe-
reich potenziell möglich. 

Bau- und anlagebedingte Tötun-
gen, Inanspruchnahmen von FoRu 
oder essenzieller Nahrungshabi-
tate sowie erhebliche Störungen 
können ausgeschlossen werden, 
da der Vorhabenbereich keine Re-
levanz für die Art aufweist und be-
einträchtigende Wirkungen bis zu 
für die Art relevanten Bereichen 
nicht ausgelöst werden. Auch be-
triebsbedingte Betroffenheiten 
können ausgeschlossen werden, 
da sich gezeigt hat, dass sich die 
Habitatbedingungen in PV-FFA 
häufig verbessern (PESCHEL & 
PESCHEL 2025). Mittels der vorgese-
henen Grünlandanpflanzungen er-
geben sich für den Laubfrosch 
keine negativen Veränderungen 
durch die Errichtung der Anlage. 

► Vertiefende Prüfung in Stufe II 
nicht erforderlich. 
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LEGENDE 

ROTE LISTE – GEFÄHRDUNGSSTATUS 

0 ausgestorben oder verschollen R durch extreme Seltenheit gefährdet G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 

1 vom Aussterben bedroht I gefährdete wandernde Tierart D Daten nicht ausreichend 

2 stark gefährdet S  Einstufung dank Naturschutzmaßnahmen k. A. keine Angabe 

3 gefährdet     

V Vorwarnliste     

* nicht gefährdet     

ROTE LISTEN – ÜBERSICHT 

Artengruppe Die Roten Listen in Deutschland Die Roten Listen in Nordrhein-Westfalen 

◼ Säugetiere (MEINIG et al. 2020) (MEINIG et al. 2010) 

◼ Brutvögel (RYSLAVY et al. 2020) (SUDMANN et al. 2021) 

◼ Rastvögel (HÜPPOP et al. 2013) (SUDMANN et al. 2017) 

◼ Amphibien (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 2020a) (SCHLÜPMANN et al. 2011b) 

LITERATURVERZEICHNIS 

PESCHEL, R. & PESCHEL, T. (2025) 
Artenvielfalt im Solarpark. Eine bundesweite Feldstudie. Hrsg.: BNE - BUNDESVERBAND NEUE ENERGIEWIRTSCHAFT E. V. 



ANUMAR GMBH 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Werne 
Artenschutzbeitrag – Anlage 2 

 
47 

 

GARNIEL, A. & MIERWALD, U. (2010) 
Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr. Schlussbericht zum Forschungsprojekt FE 02.286/2007/LRB der Bundesanstalt für 
Straßenwesen: "Entwicklung eines Handlungsleitfadens für Vermeidung und Kompensation verkehrsbedingter Wirkungen auf die 
Avifauna". Hrsg.: BMVBS - BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG. 

HÜPPOP, O., BAUER, H.-G., HAUPT, H., RYSLAVY, T., SÜDBECK, P. & WAHL, J. (2013) 
Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands, 1. Fassung, 31. Dezember 2012. - Berichte zum Vogelschutz 49/50: 23 – 83. 

MEINIG, H., BOYE, P., DÄHNE, M., HUTTERER, R. & LANG, J. (2020) 
Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. Stand 2019. - Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (2): 
73 S. 

MEINIG, H., VIERHAUS, H., TRAPPMANN, C. & HUTTERER, R. (2010) 
Rote Liste und Artenverzeichnis der Säugetiere in Nordrhein-Westfalen. 4. Fassung. Stand: November 2010. Hrsg.: LANUV - LANDESAMT 
FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ. 

ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN (2020a) 
Rote Liste und Gesamtartenliste der Amphibien (Amphibia) Deutschlands. - Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (4): 86 S. 

RYSLAVY, T., BAUER, H.-G., GERLACH, B., HÜPPOP, O., STAHMER, J., SÜDBECK, P. & SUDFELDT, C. (2020) 
Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 6. Fassung, 30. September 2020. - Berichte zum Vogelschutz 57: 13-112. 

SCHLÜPMANN, M., MUTZ, T., KRONSHAGE, A., GEIGER, A. & HACHTEL, M. (2011b) 
Rote Liste und Artenverzeichnis der Lurche – Amphibia – in Nordrhein-Westfalen. 4. Fassung, Stand September 2011. Hrsg.: LANUV 
NRW - LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NRW. 

SUDMANN, S., SCHMITZ, M., GRÜNEBERG, C., HERKENRATH, P., JÖBGES, M., MIKA, T., NOTTMEYER, K., SCHIDELKO, K., SCHUBERT, W. & STIELS, D. (2021) 
Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten Nordrhein-Westfalens, 7. Fassung, Stand: 2021. Hrsg.: LANUV . 

SUDMANN, S., SCHMITZ, M., HERKENRATH, P. & JÖBGES, M. (2017) 
Rote Liste wandernder Vogelarten Nordrhein-Westfalens, 2. Fassung, Stand: Juni 2016. - NWO & LANUV NRW (Hrsg.): Charadrius 52, 
Heft 1-2, 2016 (2017): 67 – 108. NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE ORNITHOLOGENGESELLSCHAFT, LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND 
VERBRAUCHERSCHUTZ NRW. 

 



 

 
 

ANUMAR GMBH 

ERRICHTUNG EINER PHOTOVOLTAIK-
FREIFLÄCHENANLAGE IN WERNE 

ARTENSCHUTZBEITRAG  

ANLAGE 3 

PRÜFPROTOKOLLE 



ANUMAR GMBH 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Werne 
Artenschutzbeitrag – Anlage 3 

 
III 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

 
Prüfprotokoll Gilde der Vogelarten der Wälder/Gehölze .................................................................. 5 

 



ANUMAR GMBH 
Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in Werne 
Artenschutzbeitrag – Anlage 3 

 
IV 

 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 
ATL Atlantische biogeographische Region 

EHZ Erhaltungszustand 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 

FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

G Günstig (Erhaltungszustand in NRW) 

KON Kontinentale biogeographische Region 

MTB Messtischblatt 

RL D Rote Liste Deutschland 

RL NRW Rote Liste Nordrhein-Westfalen 

S Schlecht (Erhaltungszustand in NRW) 

U Unzureichend (Erhaltungszustand in NRW) 
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PRÜFPROTOKOLL GILDE DER VOGELARTEN DER WÄLDER/GEHÖLZE 

Durch das Vorhaben betroffene Artengruppe: Gilde der Vogelarten der Wälder/Gehölze 

Schutz- und Gefährdungsstatus MTB 

4211-4 

Baumpieper ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Anthus trivialis ☐ Art nach Anhang IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

3 RL 
D: 

V ☐ ☒ ☐ 

Bluthänfling ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Carduelis cannabina ☐ Art nach Anhang IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

3 RL 
D: 

3 ☐ ☒ ☐ 

Feldsperling ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Passer montanus ☐ Art nach Anhang IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

3 RL 
D: 

V ☐ ☒ ☐ 

Girlitz ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Serinus serinus ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

2 RL 
D: 

* ☐ ☐ ☒ 

Habicht ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Accipiter gentilis ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

3 RL 
D: 

* ☐ ☒ ☐ 

Kleinspecht ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Dryobates minor ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

3 RL 
D: 

3 ☐ ☒ ☐ 

Kuckuck ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Cuculus canorus ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

2 RL 
D: 

3 ☐ ☒ ☐ 
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Durch das Vorhaben betroffene Artengruppe: Gilde der Vogelarten der Wälder/Gehölze 

Mäusebussard ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Buteo buteo ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

* RL 
D: 

* ☒ ☐ ☐ 

Mittelspecht ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Dendrocopos medius ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

* RL 
D: 

* ☒ ☐ ☐ 

Nachtigall ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Luscinia megarhynchos ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

3 RL 
D: 

* ☐ ☒ ☐ 

Rotmilan ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Milvus milvus ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

* RL 
D: 

* ☐ ☐ ☒ 

Sperber ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Accipiter nisus ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

* RL 
D: 

* ☒ ☐ ☐ 

Star ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Sturnus vulgaris ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

3 RL 
D: 

3 ☐ ☒ ☐ 

Turmfalke ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Falco tinnunculus ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

V RL 
D: 

* ☒ ☐ ☐ 

Waldkauz ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Strix aluco ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

* RL 
D: 

* ☒ ☐ ☐ 
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Durch das Vorhaben betroffene Artengruppe: Gilde der Vogelarten der Wälder/Gehölze 

Waldohreule ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Asio otus ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

3 RL 
D: 

* ☐ ☒ ☐ 

Waldschnepfe ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Scolopax rusticola ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

3 RL 
D: 

V ☐ ☒ ☐ 

Wespenbussard ☒ Europäische Vogelart EHZ ATL 

Pernis apivorus ☐ Art nach Anh. IV FFH-RL G U S 

 RL 
NRW: 

2 RL 
D: 

V ☐ ☐ ☒ 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Arten 

(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Insgesamt weist der Vorhabenbereich für die genannten Arten aufgrund der unmittelbar an-
grenzenden Autobahn nur eine herabgesetzte Eignung auf, da sie über eine hohe Effekt- 
bzw. Fluchtdistanz verfügen oder schallempfindlich sind und entsprechende kritische 
Schallpegel zu berücksichtigen sind. 
Dennoch kann auf Grundlage der vorliegenden Daten (z. B. Fundpunkte des @linfos Fachin-
formationssystems) und Habitattypen ein Brutvorkommen innerhalb der an den Vorhaben-
bereich angrenzenden Gehölze und Wälder nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Inner-
halb des Vorhabenbereichs selbst (intensiv genutzte Ackerfläche) sind Brutvorkommen je-
doch ausgeschlossen. Aufgrund der intensiven Nutzung, der Flächengröße des Vorhaben-
bereichs und der umliegend geeigneteren Strukturen bestehen auch keine essenziellen 
Nahrungshabitate für die genannten Arten. 
Baubedingt kommt es zu einer Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung, Anlieferung 
und Rammung der Modulständer, Installation der Module und dadurch verursachtem-
Baustellenbetrieb und -verkehr etc. Hierbei kommt es zwar nicht zu einer unmittelbaren 
Entnahme von Bäumen bzw. von angrenzenden Habitatstrukturen, sodass der direkte Ver-
lust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Arten, welche in angrenzenden Gehölzreihen 
oder Wäldern brüten könnten, ausgeschlossen werden kann, jedoch kann es durch die Lär-
mimmissionen, Menschen- und Fahrzeugaufkommen etc. zu erheblichen Störungen in an-
grenzenden Waldbereichen und somit zu einer Tötung von Nestlingen durch Aufgabe der 
Brutplätze kommen. 
Anlagebedingt und betriebsbedingt können allerdings Betroffenheiten der im Wirkbereich  
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Durch das Vorhaben betroffene Artengruppe: Gilde der Vogelarten der Wälder/Gehölze 

des Vorhabens potenziell vorkommenden Vogelarten insgesamt ausgeschlossen werden. 
Dies begründet sich dadurch, dass sich innerhalb und angrenzend an die Anlage Biotop-
strukturen entwickeln werden, welche diverser und hochwertiger sind als die bisher intensiv 
genutzte Ackerfläche. So ist für die im Bereich des Vorhabens, aber auch für einen Großteil 
der im weiteren Umfeld potenziell vorkommenden Vogelarten durch aktuelle Studien belegt, 
dass diese PV-FFA mindestens als Teil des Nahrungshabitats nutzen. Dies begründet sich 
z. B. durch die Zunahme an Insekten in der Fläche sowie die Entwicklung verschiedenen Be-
wuchses wie kurzrasiger Flächen im Bereich von Feuerwehrumfahrten und wüchsiger Flä-
chen im Bereich der Module. Die für den Betrieb der Anlage erforderlichen Wartungsarbei-
ten finden nur sehr selten statt und gehen nicht über die bereits bestehende Bewirtschaf-
tung der landwirtschaftlichen Fläche hinaus, an welche die vorkommenden Arten bereits 
gewöhnt sind. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und Maßnahmen des  
Risikomanagements 

 Um eine Betroffenheit der in den an den Vorhabenbereich angrenzenden Gehölzreihen und 
Wäldern potenziell brütenden Vogelarten durch die Baufeldfreimachung und den Baustel-
lenbetrieb zu vermeiden, ist eine Bauzeitenbeschränkung (Maßnahme VART1) umzusetzen. 
Durch den Beginn der Arbeiten außerhalb der Brutzeiten der genannten Arten kann der Ein-
tritt von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG vermieden werden. 

VART1: BAUZEITENBESCHRÄNKUNG 

Zur Vermeidung der Tötung von Nestlingen ist der Beginn sämtlicher Bautätigkeiten (ein-
schließlich bauvorbereitender Maßnahmen) zur Errichtung der PV-FFA außerhalb des Zeit-
raums zwischen dem 01. März und 30. September eines Jahres vorzunehmen. Dieser Zeit-
raum berücksichtigt die Kernbrutzeiten und deckt ein mögliches Vorkommen von Gehölz-
/Bodenbrütern ab. Sollte die Berücksichtigung der Bauzeitenbeschränkung nicht möglich 
sein, sind die Fläche und die angrenzenden Gehölze und Waldbereiche alternativ kurz vor 
Baubeginn und Baustelleneinrichtung durch eine/n Ornithologin/en zu begehen und von die-
ser/m freizugeben. In diesem Fall ist im Vorfeld eine Abstimmung mit der uNB vorzuneh-
men. 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 Unter verbindlicher Durchführung der Vermeidungsmaßnahme VART1 kann eine Betroffen-
heit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der potenziell in den an den Vorhabenbereich an-
grenzenden Wälder und Gehölzreihen brütenden Vogelarten ausgeschlossen werden. Eben-
falls erfolgt keine Tötung von Nestlingen durch Brutplatzaufgabe. Der Eintritt von arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG wird vermieden. 
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Durch das Vorhaben betroffene Artengruppe: Gilde der Vogelarten der Wälder/Gehölze 

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet [§ 44 Abs. 1 Nr. 1]?  
(außer bei unabwendbaren Kollisionen oder infolge von Nr. 3) 

☐ ja ☒ nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört, dass sich 
der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern 
könnte? [§ 44 Abs. 1 Nr. 2] 

☐ ja ☒ nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur ent-
nommen, beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische 
Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt?  
[§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5] 

☐ ja ☒ nein 
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